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Bekanntmachung der Neufassung 
des Brandenburgischen Schulgesetzes 

Vom 2. August 2002 

Auf Grund des Artikels 2 des Dritten Gesetzes zur Änderung 
des Brandenburgischen Schulgesetzes vom 10. Juli 2002 
(GVBl. I S. 55) wird nachstehend der Wortlaut des Branden-
burgischen Schulgesetzes in der seit dem 1. August 2002 gel-
tenden Fassung bekannt gemacht. Die Neufassung berücksich-
tigt: 

1.  das am 1. August 1996 in Kraft getretene Gesetz vom 
12. April 1996 (GVBl. I S. 102), 

2.  den am 1. Januar 1997 in Kraft getretenen Artikel 2 des 
1. Haushaltsstrukturgesetzes 1997 vom 17. Dezember 1996 
(GVBl. I S. 358), 

3.  das am 20. März 1998 in Kraft getretene Erste Gesetz zur 
Änderung des Brandenburgischen Schulgesetzes vom 
10. März 1998 (GVBl. I S. 48),

4.  den am 1. Januar 1999 in Kraft getretenen Artikel 1 des 
Haushaltsstrukturgesetzes 1999 vom 21. Dezember 1998 
(GVBl. I S. 303), 

5.  den am 26. Mai 1999 in Kraft getretenen § 90 des Branden-
burgischen Hochschulgesetzes vom 20. Mai 1999 (GVBl. I 
S. 130),

6.  den nach seinem Artikel 22 teils am 31. Juni 2000, teils am 
1. Januar 2002 in Kraft getretenen Artikel 4 des Haushalts-
strukturgesetzes 2000 vom 28. Juni 2000 (GVBl. I S. 90), 

7.  das nach seinem Artikel 4 teils am 1. August 2001, teils am 
1. Januar 2002, teils am 1. August 2002 in Kraft getretene, 
teils am 1. August 2003, teils am 1. August 2006 in Kraft 
tretende Zweite Gesetz zur Änderung des Brandenburgi-
schen Schulgesetzes vom 1. Juni 2001, 

8.  den am 22. Dezember 2001 in Kraft getretenen Artikel 3 
des Haushaltsstrukturgesetzes 2002 vom 18. Dezember 
2001 (GVBl. I S. 316) sowie 

9.  das am 1. August 2002 in Kraft getretene eingangs genann-
te Gesetz. 

Potsdam, den 2. August 2002 

Der Minister für Bildung, 
Jugend und Sport 

Steffen Reiche 

Gesetz 
über die Schulen im Land Brandenburg 

(Brandenburgisches Schulgesetz - BbgSchulG) 
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Teil 1 
Allgemeines 

Abschnitt 1 
Einleitende Vorschriften 

§ 1 
Geltungsbereich 

(1) Dieses Gesetz gilt für die Schulen in öffentlicher Träger-
schaft im Land Brandenburg. 

(2) Auf Schulen in freier Trägerschaft findet dieses Gesetz nur 
Anwendung, soweit dies ausdrücklich bestimmt ist. 

(3) Dieses Gesetz gilt nicht für Ausbildungsstätten des öffentli-
chen Dienstes und für Heilberufe und Heilhilfsberufe sowie die 
Einrichtungen der Weiterbildung, soweit nicht gesetzlich etwas 
anderes bestimmt ist. 

§ 2 
Begriffsbestimmungen 

Bei der Anwendung dieses Gesetzes gelten folgende Be-
griffsbestimmungen: 

1. Schulen: 
Einrichtungen, in denen unabhängig vom Wechsel der 
Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler durch planmäßiges 
und gemeinsames Lernen und durch das gemeinsame Schul-
leben bestimmte Erziehungs- und Bildungsziele erreicht 
werden sollen; 

2. Schulen in öffentlicher Trägerschaft: 
Schulen, deren Träger eine Gemeinde, ein Gemeindever-
band oder das Land ist; 

3. Schulen in freier Trägerschaft: 
Schulen, deren Träger inländische natürliche oder juristi-
sche Personen des Privatrechts sowie Kirchen, Religions-
gemeinschaften oder Weltanschauungsgemeinschaften sind, 
die die Rechte einer Körperschaft des öffentlichen Rechts 
besitzen; 

4. Internate: 
den Schulen angegliederte Wohnheime, in denen Schüle-
rinnen und Schüler Unterkunft und Verpflegung erhalten 

sowie außerhalb der Unterrichtszeit pädagogisch betreut 
werden; 

5. Eltern: 
die für die Person der minderjährigen Schülerin oder des 
minderjährigen Schülers einzeln oder gemeinsam Sorgebe-
rechtigten oder ihnen nach diesem Gesetz gleichgestellte 
Personen; 

6. Mitwirkung: 
die Beteiligungsrechte von Schülerinnen und Schülern, El-
tern sowie Lehrkräften und weiteren am Schulleben betei-
ligten Personen, Institutionen oder schulischen Gremien 
bei der Gestaltung der Schulen und der Erfüllung des 
gesetzlichen Auftrages der Schulen; 

7. Schulträger: 
eine juristische oder natürliche Person, die für die Errich-
tung, Organisation und Verwaltung der einzelnen Schule 
rechtlich unmittelbar die Verantwortung trägt und zur Un-
terhaltung der Schule eigene Leistungen erbringt; 

8. Wohnung: 
die Wohnung einer Person gemäß § 15 des Brandenburgi-
schen Meldegesetzes, bei mehreren Wohnungen die Haupt-
wohnung gemäß § 16 des Brandenburgischen Meldegeset-
zes. 

Abschnitt 2 
Auftrag der Schule 

§ 3 
Recht auf Bildung 

(1) Die Bestimmungen dieses Gesetzes dienen der Verwirkli-
chung des Rechts auf Bildung gemäß Artikel 29 Abs. 1 der Ver-
fassung des Landes Brandenburg. Die Schulen sind so zu ge-
stalten, dass gleicher Zugang, unabhängig von der wirtschaftli-
chen und sozialen Lage, der nationalen Herkunft, der politi-
schen oder religiösen Überzeugung und des Geschlechts, 
gewährleistet wird. Es ist Aufgabe aller Schulen, jede Schüle-
rin und jeden Schüler zu fördern. Begabte, sozial Benachteilig-
te und Menschen mit Behinderungen sind besonders zu för-
dern. 

(2) Begabte sollen besonders durch eine Zusammenarbeit mit 
Hochschulen gemäß § 9 Abs. 1, Schulen mit besonderer Prä-
gung gemäß § 8 Abs. 4 und § 143, die Möglichkeit des 
Überspringens oder der Vorversetzung gemäß § 59 Abs. 6, die 
Berücksichtigung des besonderen Unterrichtsbedarfs gemäß 
§ 109 Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 und durch individuelle Hilfen gemäß 
§ 115 Satz 3 Nr. 1 gefördert werden. 

(3) Sozial Benachteiligte sollen besonders durch eine Zusam-
menarbeit mit Trägern der Jugendhilfe und Trägern der sozia-
len Sicherung gemäß § 9 Abs. 1, die Schaffung von Ganz-
tagsangeboten gemäß § 18, besondere Unterrichtsangebote und 
Fördermaßnahmen gemäß § 23 Nr. 2, die Berücksichtigung des 
Unterrichtsbedarfs gemäß § 109 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 und durch 
individuelle Hilfen im Rahmen der Lernmittelfreiheit gemäß 
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§ 111 und der Schülerfahrtkostenerstattung gemäß § 112 ge-
fördert werden. 

(4) Menschen mit Behinderungen sollen gemäß § 29 Abs. 2 
vorrangig im gemeinsamen Unterricht mit Schülerinnen und 
Schülern ohne sonderpädagogischen Förderbedarf oder in 
Schulen oder Klassen mit einem entsprechenden Förder-
schwerpunkt gemäß § 30 Abs. 4 und 5, durch Ganztagsange-
bote oder Ganztagsschulen gemäß § 18 Abs. 4, durch die Be-
rücksichtigung des besonderen Unterrichtsbedarfs gemäß 
§ 109 Abs. 1 Satz 2 Nr. 7 und durch individuelle Hilfen gemäß 
§ 115 Satz 3 Nr. 2 besonders gefördert werden. 

§ 4 
Ziele und Grundsätze der Erziehung und Bildung 

(1) Die Schule trägt als Stätte des Lernens, des Lebens und der 
Tätigkeit von Kindern und Jugendlichen bei zur Achtung und 
Verwirklichung der Werteordnung des Grundgesetzes und der 
Verfassung des Landes Brandenburg und erfüllt die in Arti-
kel 28 der Verfassung des Landes Brandenburg niedergelegten 
Aufgaben von Erziehung und Bildung. 

(2) Die Schule achtet das Recht und die Pflicht der Eltern zur 
Erziehung ihrer Kinder und arbeitet eng mit ihnen zusammen. 
Sie unterstützt die wachsende Einsichtsfähigkeit und die zu-
nehmende Selbstständigkeit junger Menschen und fördert die 
Aneignung von Werten und die Eigenverantwortung. 

(3) Die Schule ist zum Schutz der seelischen und körperlichen 
Unversehrtheit, der geistigen Freiheit und der Entfaltungsmög-
lichkeiten der Schülerinnen und Schüler verpflichtet. Die 
Anforderungen und die Belastungen durch Schulwege, Unter-
richt und dessen Organisation, Hausaufgaben und sonstige 
Schulveranstaltungen müssen der Entwicklung der Schülerin 
oder des Schülers entsprechen, zumutbar sein und ausreichend 
Zeit für eigene Aktivitäten lassen. 

(4) Die Schule wahrt die Freiheit des Gewissens sowie Offen-
heit und Toleranz gegenüber unterschiedlichen kulturellen, 
religiösen, weltanschaulichen und politischen Wertvorstellun-
gen, Empfindungen und Überzeugungen. Keine Schülerin und 
kein Schüler darf einseitig beeinflusst werden. Keine Schülerin 
und kein Schüler darf wegen der Rasse, Abstammung, 
Nationalität, Sprache, des Geschlechts, der sexuellen Identität, 
der sozialen Herkunft oder Stellung, der Behinderung, der 
religiösen, weltanschaulichen oder politischen Überzeugung 
bevorzugt oder benachteiligt werden. Einer Benachteiligung 
von Mädchen und Frauen ist aktiv entgegenzuwirken. 

(5) Bei der Vermittlung von Kenntnissen, Fähigkeiten und 
Werthaltungen fördert die Schule insbesondere die Fähigkeit 
und Bereitschaft der Schülerinnen und Schüler, 

1. für sich selbst, wie auch gemeinsam mit anderen zu lernen 
und Leistungen zu erbringen, 

2. die eigene Wahrnehmungs-, Empfindungs- und Aus-
drucksfähigkeit zu entfalten und in diesem Sinne auch mit 
Medien sachgerecht, kritisch und kreativ umzugehen, 

3. sich Informationen zu verschaffen und kritisch zu nutzen 
sowie die eigene Meinung zu vertreten, die Meinungen 
anderer zu respektieren und sich mit diesen unvoreinge-
nommen auseinander zu setzen, 

4. Kreativität und Eigeninitiative zu entwickeln, 

5. Beziehungen zu anderen Menschen auf der Grundlage von 
Achtung, Gerechtigkeit und Solidarität zu gestalten, Kon-
flikte zu erkennen und zu ertragen sowie an vernunftgemä-
ßen und friedlichen Lösungen zu arbeiten, 

6. sich für die Gleichberechtigung von Mann und Frau ein-
zusetzen und den Wert der Gleichberechtigung auch über 
die Anerkennung der Leistungen von Frauen in Geschichte, 
Wissenschaft, Kultur und Gesellschaft einzuschätzen, 

7. eigene Rechte zu wahren und die Rechte anderer auch ge-
gen sich selbst gelten zu lassen, 

8. ihr künftiges privates, berufliches und öffentliches Leben 
verantwortlich zu gestalten und die Anforderungen des ge-
sellschaftlichen Wandels zu bewältigen, 

9. soziale und politische Mitverantwortung durch individu-
elles Handeln und durch die Wahrnehmung gemeinsamer 
Interessen zu übernehmen und zur demokratischen Gestal-
tung einer gerechten und freien Gesellschaft beizutragen, 

10. Ursachen und Gefahren der Ideologie des Nationalsozialis-
mus sowie anderer zur Gewaltherrschaft strebender poli-
tischer Lehren zu erkennen und ihnen entgegenzuwirken, 

11. die eigene Kultur sowie andere Kulturen, auch innerhalb 
des eigenen Landes und des eigenen Umfeldes, zu ver-
stehen und zum friedlichen Zusammenleben der Kulturen 
und Völker beizutragen sowie für die Würde und die 
Gleichheit aller Menschen einzutreten, 

12. sich auf ihre Aufgaben als Bürgerinnen und Bürger in ei-
nem gemeinsamen Europa vorzubereiten, 

13. ihre Verantwortung für die eigene Gesundheit, für den Er-
halt der Umwelt und die Sicherung der natürlichen Lebens-
grundlagen zu begreifen und wahrzunehmen, 

14. ein Verständnis für die Lebenssituation von Menschen mit 
körperlichen, seelischen und geistigen Beeinträchtigungen 
zu entwickeln und zur Notwendigkeit gemeinsamer 
Lebenserfahrungen beizutragen. 

Die Vermittlung und Förderung von Kenntnissen und das Ver-
stehen der sorbischen (wendischen) Identität, Kultur und Ge-
schichte sind besondere Aufgaben der Schule. Die Schule för-
dert die Bereitschaft zur friedlichen Zusammenarbeit mit den 
polnischen Nachbarn. 

(6) Lebenspraktische und berufsqualifizierende Fähigkeiten im 
Rahmen schulischer Bildung sind besonders zu fördern. 

(7) Schülerinnen und Schüler sollen in der Regel gemeinsam 
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erzogen und unterrichtet werden. Bei sonderpädagogischem 
Förderbedarf gilt dies nach Maßgabe des § 29. Sofern es päda-
gogisch sinnvoll ist, können Schülerinnen und Schüler in 
Unterrichtsfächern, Lernbereichen oder übergreifenden The-
menkomplexen zeitweise nach Geschlechtern getrennt unter-
richtet werden. 

(8) Die Eingliederung fremdsprachiger Schülerinnen und 
Schüler ist Aufgabe der Schule. Dem sollen insbesondere ge-
zielte Unterrichtsangebote und Fördermaßnahmen dienen, da-
mit sie ihrer Eignung entsprechend zusammen mit Schülerin-
nen und Schülern deutscher Sprache unterrichtet und zu den 
gleichen Abschlüssen geführt werden können. 

§ 5 
Schulen im Siedlungsgebiet der Sorben (Wenden) 

Schülerinnen und Schüler im Siedlungsgebiet der Sorben 
(Wenden) haben das Recht, die sorbische (wendische) Sprache 
zu erlernen und in festzulegenden Fächern und Jahrgangs-
stufen in sorbischer (wendischer) Sprache unterrichtet zu wer-
den. In den Schulen im Siedlungsgebiet der Sorben (Wenden) 
sind die Geschichte und Kultur der Sorben (Wenden) in die 
Bildungsarbeit einzubeziehen und in der Schule als Ort offener 
kultureller Tätigkeit nach näherer Maßgabe von § 7 Abs. 8 zu 
vermitteln. Das für Schule zuständige Mitglied der Landes-
regierung wird ermächtigt, das Nähere zu den Sätzen 1 und 2 
durch Rechtsverordnung zu regeln, insbesondere zu der Gestal-
tung des Unterrichts in den Fächern und Jahrgangsstufen und 
zu den Bedingungen, unter denen die personellen, sächlichen 
und schulorganisatorischen Voraussetzungen erfüllt sind oder 
erfüllt werden können, sowie zum Status des Unterrichts in 
sorbischer (wendischer) Sprache als Regionalsprache. 

Teil 2 
Schulgestaltung 

Abschnitt 1 
Stellung der Schulen 

§ 6 
Rechtsstellung der Schulen 

Die Schulen sind nichtrechtsfähige öffentliche Anstalten des 
Schulträgers. Die Schule kann aufgrund einer Bevollmächti-
gung durch den Schulträger im Rahmen der ihr zur Verfügung 
stehenden Mittel Rechtsgeschäfte mit Wirkung für den Schul-
träger abschließen und für ihn im Rahmen dieser Mittel Ver-
pflichtungen eingehen sowie Verträge über die Nutzung ihrer 
Räume und ihres Grundstückes abschließen. 

§ 7 
Selbstständigkeit der Schulen 

(1) Die Schulen bestimmen im Rahmen der Rechts- und Ver-
waltungsvorschriften ihre pädagogische, didaktische, fachliche 

und organisatorische Tätigkeit selbst. In diesem Rahmen kön-
nen sie sich ein eigenes Profil geben. Sie wahren hierbei Chan-
cengleichheit, Durchlässigkeit der Bildungsgänge und die Vor-
aussetzungen für die Anerkennung der Abschlüsse. Die Schu-
len entscheiden auf der Grundlage des vorhandenen Bedarfs 
und ihrer personellen, sächlichen und haushaltsmäßigen Mög-
lichkeiten. 

(2) Die Schulen legen pädagogische Ziele und Schwerpunkte 
ihrer Arbeit mit dem Ziel fest, diese in einem Schulprogramm 
für die Sicherung und Entwicklung der Qualität schulischer 
Arbeit zusammenzuführen. Sie überprüfen regelmäßig das Er-
reichen ihrer pädagogischen Ziele und die Umsetzung ihrer 
verabredeten Arbeitsschwerpunkte oder ihres Schulprogramms 
(interne Evaluation) und können sich hierbei durch Dritte 
unterstützen lassen. Sie nehmen an den durch die Schulbehör-
den veranlassten Überprüfungen teil (externe Evaluation). Sie 
stimmen sich mit dem Schulträger in allen diesen betreffenden 
Angelegenheiten ab und erörtern mit dem staatlichen Schulamt 
die pädagogischen Ziele und Schwerpunkte ihrer Arbeit und 
das Schulprogramm. 

(3) Die Schulen können im Rahmen der Stundentafeln Schwer-
punkte bilden. Zur besonderen Ausprägung des eigenen Profils 
können Schulen zur Schwerpunktbildung mehr als 10 vom 
Hundert der Stunden nutzen. Dieses bedarf auf der Grundlage 
eines Schulprogramms der Genehmigung des für Schule zu-
ständigen Ministeriums. Dabei muss die Anerkennung der in 
diesen Schulen erreichbaren Abschlüsse in den Ländern der 
Bundesrepublik Deutschland gesichert sein. 

(4) Die Schulträger sollen den Schulen Entscheidungsbe-
fugnisse über die Verwendung von Sachmitteln zumindest in 
dem Umfang einräumen, wie diese für Lehr- und Lernmittel 
und zur Deckung der laufenden Verwaltungskosten bestimmt 
sind. Außerdem kann den Schulen ermöglicht werden, Sach-
mittel, einschließlich der Mittel, die der Ausstattung und 
Unterhaltung von Gebäuden und Anlagen dienen, selbst zu be-
wirtschaften. Soweit mit Mitteln gemäß Satz 1 oder 2 Maßnah-
men finanziert werden, die sich über mehr als ein Haushalts-
jahr erstrecken, kann der Schulträger die Mittel als in nachfol-
gende Haushaltsjahre übertragbar ausweisen. Einnahmen oder 
Ausgabenminderungen, die eine Schule selbst erzielt, sollen 
für diese Schule verwendet werden. 

(5) Die staatlichen Schulämter sollen den Schulen Ent-
scheidungsbefugnisse über die Verwendung von Personalmit-
teln einräumen. Außerdem kann den Schulen ermöglicht wer-
den, Personalmittel selbst zu bewirtschaften. Dabei muss der 
sachgerechte Ausgleich zwischen den einzelnen Schulen 
gewährleistet sein. Der Umfang der gemäß § 109 Abs. 4 
zugewiesenen Personalmittel darf nicht überschritten werden. 

(6) Die Schulen nehmen ihre Selbstständigkeit in partner-
schaftlichem Zusammenwirken von Eltern, Schülerinnen und 
Schülern ihrem Alter entsprechend sowie Lehrkräften und sons-
tigen an der Schule tätigen Personen wahr. Soweit Schulen 
selbstständig entscheiden, arbeiten sie mit dem Schulträger 
und den Schulbehörden eng zusammen. 

(7) Die Entwicklung und Förderung eines vielfältigen Schulle-
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bens sind Teil des gesetzlichen Auftrages aller Schulen. Sie 
unterstützen deshalb schulische Initiativen, die hierzu beitra-
gen. Angebote Dritter, insbesondere von Eltern und aus dem 
kommunalen Umfeld, sollen von den Schulen in ihre Tätigkeit 
einbezogen werden, soweit dies die Erfüllung des gesetzlichen 
Auftrages der Schule fördern kann. 

(8) Die Schule ist ein Ort offener kultureller Tätigkeit. Sie hat 
dabei ihren gesetzlichen Auftrag zu wahren. Über eine nicht-
schulische Nutzung schulischer Anlagen entscheidet der Schul-
träger im Benehmen mit der Schulleitung unter Berück-
sichtigung der Interessen der Gemeinde, in der die Schule liegt. 
Die nichtschulische Nutzung durch Dritte soll der Nutzung für 
nichtschulische Zwecke durch die Schule nicht entgegen-
stehen. 

§ 8 
Schulversuche, abweichende Organisationsformen, 

Schulen mit besonderer Prägung 

(1) Schulversuche dienen dazu, das Schulwesen pädagogisch 
und organisatorisch weiterzuentwickeln. Dazu können insbe-
sondere Abweichungen von Aufbau und Gliederung des Schul-
wesens, eine Verkürzung der Schulzeit zum Erwerb der allge-
meinen Hochschulreife sowie Veränderungen oder Ergänzun-
gen der Aufnahmeverfahren, der Unterrichtsinhalte, der Unter-
richtsorganisation, der Unterrichtsmethoden, der Form der 
Leistungsbeurteilung einschließlich des Erwerbs der Abschlüs-
se sowie der Formen der Mitwirkung gemäß § 97 erprobt wer-
den. Zur Erprobung von Abweichungen, Veränderungen oder 
Ergänzungen grundsätzlicher Art können Versuchsschulen er-
richtet werden. Die Bestimmungen über Schulversuche gelten 
für Versuchsschulen entsprechend. 

(2) In Schulversuchen außerhalb der Primarstufe muss die 
Anerkennung der Abschlüsse in den Ländern der Bundesrepu-
blik Deutschland gesichert sein. Die Teilnahme an Schulversu-
chen und der Besuch von Versuchsschulen sind für Schülerin-
nen und Schüler freiwillig. 

(3) Schulversuche bedürfen der Genehmigung durch das für 
Schule zuständige Ministerium im Benehmen mit dem Schul-
träger. Schulversuche sind wissenschaftlich oder sonst in ge-
eigneter Weise zu begleiten und auszuwerten. 

(4) Das für Schule zuständige Ministerium kann Schulen ge-
nehmigen, sich als Schule mit besonderer Prägung (Spezial-
schule) zu organisieren, soweit diese Schule einen Schulver-
such erfolgreich abgeschlossen hat oder eine dem Antrag ent-
sprechende Genehmigung im Land Brandenburg bereits erteilt 
wurde. Die Genehmigung kann auf einen oder mehrere Klas-
senzüge beschränkt werden (Spezialklassen). Die Schule legt 
hierzu ein Schulprogramm vor, das insbesondere die Verände-
rungen gemäß Absatz 1 Satz 2 ausweist. Eine Abweichung von 
der Schulstruktur gemäß Teil 3 Abschnitt 1 ist nicht zulässig. 
Die Genehmigung wird im Einvernehmen mit dem Schulträger 
erteilt. Das Schulprogramm der Schule mit besonderer Prä-
gung ist in geeigneter Weise öffentlich bekannt zu machen. Der 
Besuch einer Schule mit besonderer Prägung ist für Schülerin-
nen und Schüler freiwillig. 

(5) Abweichungen vom regulären Schulbetrieb gemäß Absatz 1 
Satz 2, die nicht die gesamte Schule oder wesentliche Teile 
mehrerer Schulen gemeinsam betreffen, können als abwei-
chende Organisationsform genehmigt werden. Die Bestim-
mungen für Schulversuche gelten mit Ausnahme von Absatz 3 
Satz 2 entsprechend. 

(6) Das für Schule zuständige Mitglied der Landesregierung 
wird ermächtigt, die Genehmigungsvoraussetzungen, das Ge-
nehmigungsverfahren sowie die Organisation als Schule mit 
besonderer Prägung bei Schulversuchen, Versuchsschulen und 
abweichenden Organisationsformen durch Rechtsverordnung 
zu regeln. Dazu ist rechtzeitig und nach umfassender 
Information das Benehmen mit dem für Schule zuständigen 
Ausschuss des Landtages herzustellen. Die Organisation als 
Schule mit besonderer Prägung ist nur zu genehmigen, wenn 
und soweit die Erprobung erfolgreich war und hierfür ein Be-
dürfnis besteht. 

§ 9 
Zusammenarbeit mit anderen Stellen, 

öffentlichen Einrichtungen und den Kirchen 

(1) Die Schulen sollen mit anderen Stellen und öffentlichen 
Einrichtungen, deren Tätigkeit sich auf die Lebenssituation 
junger Menschen und ihrer Familien auswirkt, im Rahmen ih-
rer Aufgaben und Befugnisse zusammenarbeiten. Sie können 
nach Zustimmung durch das staatliche Schulamt und den 
Schulträger Vereinbarungen insbesondere mit einem Träger der 
Jugendhilfe über die Durchführung von Sozialarbeit oder von 
Freizeitangeboten an der Schule treffen, soweit der Schulträger 
nicht selbst solche Vereinbarungen trifft. 

(2) Die Kirchen und Religionsgemeinschaften haben das
Recht, Schülerinnen und Schüler in allen Schulformen und 
Schulstufen in den Räumen der Schule in Übereinstimmung 
mit ihren Grundsätzen zu unterrichten (Religionsunterricht). 
Sie übernehmen die Verantwortung dafür, dass der Religions-
unterricht entsprechend den für den Schulunterricht geltenden 
Bestimmungen durchgeführt wird. Sie haben das Recht, Schü-
lerinnen und Schüler sowie deren Eltern über den Religions-
unterricht zu informieren. Der Religionsunterricht wird durch 
Personen erteilt, die von den Kirchen und Religionsgemein-
schaften beauftragt werden. Am Religionsunterricht nehmen 
Schülerinnen und Schüler teil, deren Eltern eine dahin gehende 
schriftliche Erklärung abgeben. Bei Schülerinnen und Schü-
lern, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, tritt die eigene 
Erklärung an die Stelle der Erklärung der Eltern. Der Schulträ-
ger stellt die Räume unentgeltlich zur Verfügung. 

(3) Der Religionsunterricht wird in Lerngruppen mit einer Teil-
nehmerzahl von in der Regel mindestens zwölf Schülerinnen 
und Schülern durchgeführt. Der Religionsunterricht soll in die 
regelmäßige Unterrichtszeit integriert werden. Durch die zeitli-
che Gestaltung soll nicht ausgeschlossen werden, dass Schüle-
rinnen und Schüler, die den Unterricht in dem Fach Lebensge-
staltung-Ethik-Religionskunde besuchen, zusätzlich am Reli-
gionsunterricht teilnehmen können. 

(4) Sofern die Kirchen und Religionsgemeinschaften dies wol-
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len, werden die Leistungen der Schülerinnen und Schüler im 
Religionsunterricht von denjenigen, die diesen Unterricht er-
teilen, entsprechend den Grundsätzen der Leistungsbewertung 
gemäß § 57 bewertet und entsprechend in das Zeugnis gemäß 
§ 58 aufgenommen. Die Gewährleistung der Gleichwertigkeit 
der Leistungsbewertung des Religionsunterrichts obliegt der 
Kirche oder Religionsgemeinschaft. Die von ihr beauftragten 
Personen müssen über eine hinreichende Ausbildung verfügen 
und den Unterricht nach verbindlichen curricularen Vorgaben 
gestalten, die denen des staatlichen Unterrichts gleichwertig 
sind. 

(5) Lehrkräften des Landes Brandenburg, die neben dem staat-
lichen Unterricht im Auftrag von Kirchen oder Religionsge-
meinschaften Religionsunterricht erteilen, wird die Erteilung 
dieses Unterrichts mit bis zu acht Unterrichtsstunden je Woche 
auf die Pflichtstundenzahl angerechnet, sofern die Mindest-
gruppengröße von zwölf Schülerinnen und Schülern erreicht 
wird. Bei einer Teilzeitbeschäftigung erfolgt die Anrechnung in 
entsprechend gekürztem Umfang. Den genannten Lehrkräften 
wird die Teilnahme an Veranstaltungen ihrer Kirche oder Reli-
gionsgemeinschaft zur religionspädagogischen Fort- und Wei-
terbildung unter den für Fort- und Weiterbildung üblichen Be-
dingungen ermöglicht. Den Kirchen und Religionsgemein-
schaften, deren Beauftragte Religionsunterricht erteilen, wer-
den zu den dadurch entstehenden Kosten nach Maßgabe des 
Haushalts staatliche Zuschüsse gewährt. 

(6) Die Landesregierung wird ermächtigt, im Benehmen mit 
dem für Schule zuständigen Ausschuss des Landtages das Nä-
here zu den Absätzen 2 bis 5 durch Rechtsverordnung zu re-
geln, insbesondere über die Erteilung des Religionsunterrichts 
bei Unterschreitung der Mindestgruppengröße, die Möglich-
keit klassen-, jahrgangsstufen- oder schulübergreifender Grup-
penbildung sowie über den Religionsunterricht in Räumen der 
Kirche oder Religionsgemeinschaft. Durch Rechtsverordnung 
kann auch bestimmt werden, welche Bedeutung die Religions-
note für die Versetzung der Schülerin oder des Schülers und für 
den Erwerb von Abschlüssen und Berechtigungen hat. 

(7) Mit den Kirchen und Religionsgemeinschaften sollen
Vereinbarungen insbesondere über die Durchführung des 
Religionsunterrichts und die staatlichen Zuschüsse getroffen 
werden. 

Abschnitt 2 
Unterrichtsinhalte, Stundentafeln 

§ 10 
Rahmenlehrpläne 

(1) Der Unterricht wird auf der Grundlage von Rahmenlehrplä-
nen erteilt. Die Rahmenlehrpläne bestimmen die verbindlichen 
Anforderungen und Inhalte (Kerncurriculum) ebenso wie die 
Gestaltungsfreiräume und Wahlmöglichkeiten im Unterricht 
der Fächer, Lernbereiche, übergreifenden Themenkomplexe 
oder Lernfelder. Sie enthalten insbesondere 

1. allgemeine und fachliche Ziele, 

2. didaktische Grundsätze, 

3. Empfehlungen zur Unterrichtsorganisation, 

4. Hinweise und Empfehlungen zur fachübergreifenden Ver-
netzung von Unterrichtszielen und -inhalten und 

5. Empfehlungen zu Formen der Leistungsbewertung, die 
sich an den jeweiligen allgemeinen und fachlichen Zielen 
zu orientieren haben. 

(2) Die Rahmenlehrpläne gelten mit Ausnahme der Bildungs-
gänge der Allgemeinen Förderschule und der Förderschule für 
geistig Behinderte schulstufenbezogen, um die Durchlässigkeit 
zwischen den Schulformen und Bildungsgängen zu wahren. 
Die Erfordernisse unterschiedlicher Bildungsgänge sind hin-
sichtlich ihrer allgemeinen Ziele und Lerninhalte zu berück-
sichtigen. 

(3) Die Rahmenlehrpläne sind so zu gestalten, dass den unter-
schiedlichen Fähigkeiten, Leistungen und Neigungen der 
Schülerinnen und Schüler sowie der pädagogischen Eigenver-
antwortung der Lehrkräfte entsprochen werden kann und die 
Schule einen hinreichend großen Entscheidungsraum für die 
Gestaltung eines eigenen Profils erhält. 

(4) In die Erarbeitung der Rahmenlehrpläne sind insbesondere 
Erfahrungen und Vorschläge aus der Schulpraxis umfassend 
einzubeziehen. Für die Rahmenlehrpläne der beruflichen Bil-
dungsgänge sind darüber hinaus die Erfahrungen aus der be-
ruflichen Praxis zu berücksichtigen. Der Landesschulbeirat er-
hält Gelegenheit zur Stellungnahme. Die zuständigen Stellen 
nach dem Berufsbildungsgesetz oder der Handwerksordnung 
oder die zuständigen Behörden nach dem Brandenburgischen 
Sozialberufsgesetz erhalten Gelegenheit zur Stellungnahme, 
soweit sie inhaltlich betroffen sind. Die Sätze 3 und 4 gelten 
nicht für Rahmenlehrpläne, die von der Konferenz der Kultus-
minister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland be-
schlossen werden. 

(5) Die Rahmenlehrpläne sind in angemessenen Zeitabständen 
zu überarbeiten. 

(6) Das für Schule zuständige Ministerium erlässt die Rahmen-
lehrpläne als Verwaltungsvorschriften. Soweit keine Rahmen-
lehrpläne erlassen wurden, kann das für Schule zuständige Mi-
nisterium zulassen, dass der Unterricht auf der Grundlage an-
derer geeigneter curricularer Materialien erteilt wird. 

§ 11 
Unterrichtsfächer 

(1) In den Unterrichtsfächern sind die jedes Fach kennzeich-
nenden Ziele und Kompetenzen sowie die für das Fach spezifi-
schen Didaktiken und Methoden zu berücksichtigen. Inhalte 
von Unterrichtsfächern können für begrenzte Zeiträume auch 
fachübergreifend oder fächerverbindend unterrichtet werden. 
In Oberstufenzentren können an die Stelle von Unterrichtsfä-
chern Lernfelder treten. Lernfelder sind durch Zielformulie-
rungen beschriebene thematische Einheiten, die sich an kon-
kreten beruflichen Aufgabenstellungen und Handlungsabläu-
fen orientieren. 
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(2) Das Fach Lebensgestaltung-Ethik-Religionskunde soll 
Schülerinnen und Schüler in besonderem Maße darin unterstüt-
zen, ihr Leben selbstbestimmt und verantwortlich zu gestalten, 
und ihnen helfen, sich in einer demokratischen und pluralisti-
schen Gesellschaft mit ihren vielfältigen Wertvorstellungen 
und Sinnangeboten zunehmend eigenständig und urteilsfähig 
zu orientieren. Das Fach dient der Vermittlung von Grundlagen 
für eine wertorientierte Lebensgestaltung, von Wissen über 
Traditionen philosophischer Ethik und Grundsätzen ethischer 
Urteilsbildung sowie über Religionen und Weltanschauungen. 

(3) Das Fach Lebensgestaltung-Ethik-Religionskunde wird be-
kenntnisfrei, religiös und weltanschaulich neutral unterrichtet. 
Die Eltern werden über Ziele, Inhalte und Formen des Unter-
richts in Lebensgestaltung-Ethik-Religionskunde rechtzeitig 
und umfassend informiert. Gegenüber der religiösen oder welt-
anschaulichen Gebundenheit von Schülerinnen und Schülern 
ist Offenheit und Toleranz zu wahren. Schülerinnen und Schü-
ler, deren Eltern gegenüber der Schule erklären, dass ihr Kind 
Religionsunterricht anstelle des Faches Lebensgestaltung-
Ethik-Religionskunde erhalten soll, und den Besuch eines sol-
chen Unterrichts nachweisen, sind von der Verpflichtung zur 
Teilnahme am Unterricht in dem Fach Lebensgestaltung-Ethik-
Religionskunde befreit. Bei Schülerinnen und Schülern, die 
das 14. Lebensjahr vollendet haben, tritt die eigene Erklärung 
an die Stelle der Erklärung der Eltern. 

(4) Das für Schule zuständige Mitglied der Landesregierung 
wird ermächtigt, die Ausgestaltung des Faches Lebensgestal-
tung-Ethik-Religionskunde durch Rechtsverordnung zu regeln. 
Bezüglich des Stundenvolumens und der Einführung des Fa-
ches in den einzelnen Jahrgangsstufen ist rechtzeitig und nach 
umfassender Information das Benehmen mit dem für Schule 
zuständigen Ausschuss des Landtages herzustellen. 

§ 12 
Lernbereiche und übergreifende Themenkomplexe 

(1) Unterrichtsfächer, die in einem engen inhaltlichen Zu-
sammenhang stehen, können zu einem Lernbereich zu-
sammengefasst werden, soweit dies durch Rechtsverordnung 
vorgesehen ist. Lernbereiche werden fachübergreifend von ei-
ner Lehrkraft oder abgestimmt von mehreren beteiligten Lehr-
kräften unterrichtet. Dabei ist auf die angemessene Berück-
sichtigung des Anteils der jeweiligen Fächer zu achten. Wird 
ein Lernbereich fachübergreifend unterrichtet, so wird die Be-
wertung zusammengefasst und in einer Note ausgedrückt. 
Lernbereiche in der beruflichen Bildung sind aus Handlungs-
feldern abgeleitete Inhalte, die in Rahmenlehrplänen durch 
Lernfelder beschrieben werden können. 

(2) Übergreifende Themenkomplexe orientieren sich an 
Grundproblemen der Gesellschaft und sind in allen Schulstu-
fen sowohl im Unterricht als auch in sonstigen Schulveranstal-
tungen in angemessener Weise zu berücksichtigen. Übergrei-
fende Themenkomplexe sind insbesondere 

1. Friedenssicherung, Globalisierung, Interkulturelles, 

2. Recht im Alltag, 

3. Wirtschaft, 

4. ökologische Nachhaltigkeit und Zukunftsfähigkeit, 

5. Medien und Informationsgesellschaft, 

6. Gesundheit und jugendliche Lebenswelt und 

7. Geschlechterbeziehungen und Lebensformen. 

(3) Die schulische Sexualerziehung ergänzt die Sexualerzie-
hung durch die Eltern. Ihr Ziel ist es, die Schülerinnen und 
Schüler altersgemäß mit den biologischen, ethischen, religiö-
sen, kulturellen und sozialen Tatsachen und Bezügen der Ge-
schlechtlichkeit des Menschen vertraut zu machen. Sie soll die 
Schülerinnen und Schüler zu verantwortungsbewussten, sittlich 
begründeten Entscheidungen und Verhaltensweisen sowie zu 
menschlicher und sozialer Partnerschaft befähigen. Bei der Se-
xualerziehung sind Sensibilität und Zurückhaltung gegenüber 
der Intimsphäre der Schülerinnen und Schüler sowie Offenheit 
und Toleranz gegenüber den verschiedenen Wertvorstellungen 
und Lebensweisen in diesem Bereich zu beachten. Die Eltern 
sind über Ziel, Inhalt und Formen der Sexualerziehung recht-
zeitig zu unterrichten. 

§ 13 
Stundentafeln 

(1) Die für die Durchführung des Unterrichts einzuhaltende je-
weilige Anzahl der Unterrichtsstunden wird in Stundentafeln 
festgelegt. Der Unterricht erfolgt auf der Grundlage der Stun-
dentafel und findet an Vollzeitschulen in der Regel an fünf Wo-
chentagen statt. Auf Beschluss der Schulkonferenz kann der 
Unterricht an sechs Wochentagen stattfinden. Der Beschluss 
bedarf der Zustimmung des Schulträgers. 

(2) Ergänzend zur Stundentafel kann die Schule freiwillige 
Unterrichtsveranstaltungen zur Vertiefung und Erweiterung des 
Bildungs- und Erziehungsauftrages der Schule einrichten, so-
fern die erforderlichen personellen, sächlichen und schulorga-
nisatorischen Voraussetzungen erfüllt sind. 

(3) Das für Schule zuständige Mitglied der Landesregierung 
wird ermächtigt, das Nähere zu Absatz 1 durch Rechtsverord-
nung zu regeln, insbesondere 

1. die Verbindlichkeit von Unterrichtsfächern und Lernfeldern 
oder Lernbereichen und den jeweiligen Unterrichtsstunden, 

2. das Verhältnis von Pflicht-, Wahlpflicht- und Wahlbereich, 

3. die Verbindlichkeit des Fächerangebots im Wahlpflicht-
und im Wahlbereich, 

4. den Jahresstundenrahmen, 

5. die Formen der Differenzierung des Unterrichts und 

6. die Förderangebote für die Eingliederung fremdsprachiger 
Schülerinnen und Schüler. 
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§ 14 (2) Die Bildungsgänge werden je nach Unterrichtsorganisation 
Zulassung von Lernmitteln der Schule einzeln oder bildungsgangübergreifend in einer 

Schulform angeboten. 
(1) Lehr- und Lernmittel müssen zur Erreichung der Ziele und 
Grundsätze gemäß § 4 geeignet sein. (3) Bildungsgänge sind 

(2) Schulbücher und andere dem gleichen Zweck dienende 1. in der Primarstufe der Bildungsgang der Grundschule, 
Unterrichtsmittel, die für die Schülerin und den Schüler be-
stimmt sind (Lernmittel), dürfen in der Schule nur verwendet 2. in der Sekundarstufe I 
werden, wenn sie von dem für Schule zuständigen Ministerium 
zugelassen sind. a) der Bildungsgang zum Erwerb der erweiterten Berufs-

bildungsreife, 
(3) Sie sind zuzulassen, wenn sie 

b) der Bildungsgang zum Erwerb der Fachoberschulreife 
1. Rechtsvorschriften nicht widersprechen, und 

2. mit den grundlegenden Zielen und Inhalten der Rahmen- c) der Bildungsgang zum Erwerb der allgemeinen Hoch-
lehrpläne vereinbar sind und schulreife in den Jahrgangsstufen 7 bis 10, 

3. nach methodischen und didaktischen Grundsätzen den pä-
dagogischen Anforderungen genügen, keine Fehler in der 
Sachdarstellung aufweisen und insbesondere nicht ein ge-
schlechts-, religions- oder rassendiskriminierendes Ver-
ständnis fördern und nicht den Zielen und Grundsätzen ge-
mäß § 4 zuwiderlaufen. 

Die Zulassung soll versagt werden, wenn die Anschaffung im 
Rahmen der Lernmittelfreiheit wirtschaftlich nicht vertretbar 
ist oder eine Neuauflage die Weiterbenutzung der bisherigen 
Auflage erschwert, weil ohne hinreichenden sachlichen Grund 
Veränderungen vorgenommen wurden. 

3. in der Sekundarstufe II 

a) die Bildungsgänge zur Vertiefung der Allgemeinbil-
dung und zur Berufsorientierung oder Berufsvorberei-
tung, 

b) einjährige oder zweijährige Bildungsgänge zum Er-
werb beruflicher Grundbildung und von gleichgestell-
ten Abschlüssen der Sekundarstufe I, 

c) der einjährige Bildungsgang zum Erwerb beruflicher 
Grundbildung als Berufsgrundbildungsjahr, 

(4) Das für Schule zuständige Mitglied der Landesregierung d) die Bildungsgänge zum Erwerb von Berufsabschlüssen 
wird ermächtigt, das Nähere zum Verfahren und zu den weite- nach dem Berufsbildungsgesetz oder der Handwerks-
ren Voraussetzungen der Zulassung von Lernmitteln durch ordnung in schulischer Form, 
Rechtsverordnung zu regeln. 

e) der Bildungsgang zur Vermittlung des schulischen 
Teils einer Berufsausbildung nach dem Berufsbil-
dungsgesetz oder der Handwerksordnung, 

Teil 3 
Schulaufbau f) die Bildungsgänge zum Erwerb von Berufsabschlüssen 

nach Landesrecht, 

Abschnitt 1 g) die Bildungsgänge zum Erwerb der Fachhochschulreife 

Schulstruktur und 

§ 15 h) der Bildungsgang zum Erwerb der allgemeinen Hoch-

Innere Organisation nach Bildungsgängen schulreife in den Jahrgangsstufen 11 bis 13, 

(1) Die innere Organisation der Schulen wird durch die Bil- 4. in der Förderschule 

dungsgänge geprägt. Die Bildungsgänge werden jeweils durch 
gemeinsame Bildungsziele für alle Schülerinnen und Schüler a) der Bildungsgang gemäß Nummer 1, 

bestimmt, die mit dem Vorrücken in fortschreitende Jahrgangs-
stufen durch die Art der Erschließung, Erweiterung und Vertie- b) die Bildungsgänge der Sekundarstufe I gemäß Num-

fung der für Erziehung und Bildung relevanten Unterrichtsin- mer 2, 

halte ausdifferenziert werden. In den Sekundarstufen I und II 
sowie in den Bildungsgängen der Förderschule für geistig Be- c) der Bildungsgang gemäß Nummer 3 Buchstabe h, 
hinderte, der Allgemeinen Förderschule, der Fachschule und 
des Zweiten Bildungsweges werden die Bildungsziele auch d) der Bildungsgang zur Erteilung eines der Berufsbil-
durch die Abschlüsse gemäß § 17 bestimmt. dungsreife entsprechenden Abschlusses, 
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e) der Bildungsgang zum Erwerb des Abschlusses der 
Allgemeinen Förderschule und 

f) der Bildungsgang zum Erwerb des Abschlusses der 
Förderschule für geistig Behinderte, 

5. im Zweiten Bildungsweg 

a) der Bildungsgang zum nachträglichen Erwerb der 
Fachoberschulreife und 

b) der Bildungsgang zum nachträglichen Erwerb der all-
gemeinen Hochschulreife und 

6. die Bildungsgänge der Fachschule zum Erwerb eines ty-
penspezifischen Abschlusses. 

Die Durchlässigkeit zwischen den Bildungsgängen ist zu wah-
ren. 

(4) Der Bildungsgang zum Erwerb der allgemeinen Hochschul-
reife und die Bildungsgänge zum Erwerb der Fachhochschul-
reife können mit Bildungsgängen gemäß Absatz 3 Satz 1 Nr. 3 
Buchstabe d bis f zu doppelqualifizierenden Bildungsgängen 
mit entsprechenden Abschlüssen verbunden werden. 

§ 16 
Äußere Organisation nach Schulstufen und Schulformen 

(1) Die Schulen sind nach Schulstufen und Jahrgangsstufen ge-
gliedert. Die Jahrgangsstufen 1 bis 6 bilden die Primarstufe, 
die Jahrgangsstufen 7 bis 10 die Sekundarstufe I und die Jahr-
gangsstufen 11 bis 13 die Sekundarstufe II. 

(2) Schulformen sind 

1. die Grundschule, 

2. als weiterführende allgemein bildende Schulen 

a) die Gesamtschule, 

b) das Gymnasium und 

c) die Realschule, 

3. als berufliche Schule das Oberstufenzentrum, das 

a) die Berufsschule, 

b) die Berufsfachschule, 

c) die Fachoberschule und 

d) die Fachschule 

zusammenfasst, 

4. die Förderschule, 

5. als Einrichtungen des Zweiten Bildungsweges 

a) die Abendschule und 

b) das Kolleg. 

Die Schulformen mit Ausnahme des Oberstufenzentrums sind 
allgemein bildende Schulen. Gymnasiale Oberstufen sollen 
Teil eines Oberstufenzentrums sein, wenn dafür ein Bedürfnis 
besteht. Oberstufenzentren werden in Abteilungen gegliedert. 

§ 17 
Abschlüsse und Berechtigungen 

In den Bildungsgängen gemäß § 15 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 bis 6 
können die folgenden Abschlüsse und Berechtigungen erwor-
ben werden: 

1. Berufsbildungsreife, 

2. erweiterte Berufsbildungsreife, 

3. Fachoberschulreife, 

4. Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe, 

5. Fachhochschulreife, 

6. allgemeine Hochschulreife, 

7. Berufsabschluss nach dem Berufsbildungsgesetz oder der 
Handwerksordnung in schulischer Form, 

8. schulischer Teil eines Berufsabschlusses nach dem Berufs-
bildungsgesetz oder der Handwerksordnung, 

9. Berufsabschluss nach Landesrecht, 

10. typenspezifischer Fachschulabschluss, 

11. Abschluss der Allgemeinen Förderschule und 

12. Abschluss der Förderschule für geistig Behinderte. 

§ 18 
Ganztagsangebote 

(1) Die Schulträger von Schulen der Primarstufe sollen mit den 
für die außerschulische Betreuung zuständigen Trägern Ab-
sprachen über eine Zusammenarbeit zwischen Schule und Hort 
treffen. Diese Absprachen können Angebote umfassen, die 
über den zeitlichen Rahmen der Stundentafel hinaus zu einer 
für die Eltern verlässlichen Betreuung führen. Die Teilnahme 
an diesen Angeboten ist freiwillig. 

(2) Ganztagsangebote verbinden Unterricht mit außerunter-
richtlicher Betreuung. Unterricht und Betreuung können je-
weils auf Vormittage und Nachmittage verteilt werden. Die 
außerunterrichtliche Betreuung kann neben der Beaufsichti-
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gung während der Mittagspause insbesondere Arbeitsstunden, 
Neigungsgruppen und Freizeitangebote umfassen. 

(3) Schulen der Sekundarstufe I können Ganztagsangebote um-
fassen, wenn dafür ein Bedürfnis besteht und wenn die perso-
nellen, sächlichen und schulorganisatorischen Voraussetzungen 
erfüllt werden können. Die Schulkonferenz kann im Einver-
nehmen mit dem Schulträger einen Antrag auf die Einrichtung 
von Ganztagsangeboten stellen. Sollen Ganztagsangebote in 
Form von Ganztagsschulen verbindlich sein, so ist die Verbind-
lichkeit auf Klassen und einen bestimmten Umfang festzule-
gen. Die Entscheidung gemäß Satz 3 trifft das staatliche Schul-
amt. 

(4) Förderschulen oder Förderklassen können Ganztagsange-
bote umfassen oder als Ganztagsschulen geführt werden. För-
derschulen für geistig Behinderte sind mit der Maßgabe Ganz-
tagsschulen, dass in pädagogisch besonders begründeten Fällen 
eine Freistellung von der Teilnahme am Ganztagsangebot erfol-
gen kann. Für Förderklassen für geistig Behinderte gilt Satz 2 
entsprechend. 

Abschnitt 2 
Primarstufe 

§ 19 FN 1 

Der Bildungsgang der Grundschule 

(1) Aufgabe der Grundschule ist es, Schülerinnen und Schüler 
mit unterschiedlichen Lernvoraussetzungen und Lernfähigkei-
ten in einem gemeinsamen Bildungsgang so zu fördern, dass 
sich Grundlagen für selbstständiges Denken, Lernen und Ar-
beiten entwickeln sowie Erfahrungen im gestaltenden mensch-
lichen Miteinander vermittelt werden. Sie erwerben so Voraus-
setzungen zur Orientierung und zum Handeln in ihrer Lebens-
welt. Die Grundschule gewährleistet durch enge Zusammenar-
beit mit den Kindertagesstätten und kindgemäße Formen schu-
lischen Lernens die behutsame Einführung in den Bildungs-
gang. Sie vermittelt durch fachlichen und fachübergreifenden 
oder fächerverbindenden Unterricht eine grundlegende Bil-
dung und führt hin zum weiterführenden Lernen in der Sekun-
darstufe I. 

(2) Die Grundschule umfasst die Jahrgangsstufen 1 bis 6. 
Wenn die räumlichen Verhältnisse es erfordern oder um eine 
möglichst wohnungsnahe Betreuung sicherzustellen, können 
sie an verschiedenen Standorten geführt werden, wenn jeder 
Standort mindestens zwei Jahrgangsstufen und zwei Klassen 
oder in besonders begründeten Fällen drei Jahrgangsstufen und 
eine Klasse umfasst. Dabei sind die Grundsätze der Wirtschaft-
lichkeit besonders zu beachten. 

FN 1: § 19 Abs. 4 und 5 gelten gemäß Artikel 4 Abs. 2 Nr. 3 des Zweiten Geset-
zes zur Änderung des Brandenburgischen Schulgesetzes ab dem 1. August 2003 
in folgender Fassung: 

„(4) Ab Jahrgangsstufe 3 wird Unterricht in einer Fremdsprache erteilt. 

(5) Die Jahrgangsstufen 1 und 2 können als flexible Eingangsphase geführt wer-
den.“ 

(3) Der Unterricht in der Grundschule wird in den Jahrgangs-
stufen 1 bis 6 in der Regel im Klassenverband erteilt. Der 
Unterricht in den Jahrgangsstufen 5 und 6 wird im Klassenver-
band und in zeitlich begrenzten Lerngruppen erteilt, die nach 
Fähigkeiten, Leistungen und Neigungen differenziert werden 
können. Das staatliche Schulamt kann zulassen, dass eine 
Schule, deren Schülerzahl für die Bildung jahrgangsbezogener 
Klassen nicht ausreicht oder die nach besonderen pädagogi-
schen Konzepten arbeitet, jahrgangsübergreifende Klassen bil-
det. 

(4) Ab Jahrgangsstufe 3 kann im Rahmen der an der Schule ge-
gebenen sächlichen und personellen Voraussetzungen die Be-
gegnung mit fremden Sprachen angeboten werden. In diesem 
Unterricht werden keine Noten erteilt. 

(5) Die Gestaltung der Jahrgangsstufen 1 und 2 der Grundschu-
le kann als flexible Eingangsphase im Rahmen der Vorschriften 
des § 8 erprobt werden. Dabei wird jahrgangsstufenübergrei-
fender Unterricht erteilt. 

(6) Das für Schule zuständige Mitglied der Landesregierung 
wird ermächtigt, das Nähere zur Ausgestaltung der Grundschu-
le durch Rechtsverordnung zu regeln, insbesondere 

1. die Voraussetzungen und die Organisation der flexiblen 
Eingangsphase sowie des jahrgangsstufenübergreifenden 
Unterrichts, 

2. die Grundsätze der Gestaltung des Grundschulgutachtens, 

3. besondere Fördermaßnahmen für Kinder mit Teilleistungs-
störungen und 

4. ergänzende Bildungsangebote für Kinder von Fahrenden. 

Abschnitt 3 
Sekundarstufe I 

§ 20 
Die Bildungsgänge der Gesamtschule 

(1) Die Gesamtschule vermittelt eine grundlegende, erweiterte 
oder vertiefte allgemeine Bildung und umfasst in integrierter 
Form den Bildungsgang zum Erwerb der erweiterten 
Berufsbildungsreife, den Bildungsgang zum Erwerb der 
Fachoberschulreife und den Bildungsgang zum Erwerb der all-
gemeinen Hochschulreife. Sie soll eine individuelle Bestim-
mung der Schullaufbahn in der Sekundarstufe I auch im Hin-
blick auf ihre Fortsetzung in der Sekundarstufe II ermöglichen. 

(2) Der Unterricht in der Sekundarstufe I wird im Klas-
senverband und in Kursen erteilt, die nach Fähigkeiten, Leis-
tungen und Neigungen differenziert werden. Andere 
Unterrichtsformen können für begrenzte Zeiträume an die Stel-
le des Unterrichts im Klassenverband oder in Kursen treten. 

(3) Wer die Sekundarstufe I in der Gesamtschule mit Erfolg ab-
schließt, erwirbt entsprechend seinen Leistungen die erweiterte 
Berufsbildungsreife, die Fachoberschulreife oder die Berechti-
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gung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe. Bei Vorliegen 
der Voraussetzungen für eine Versetzung in die Jahrgangsstu-
fe 10 wird die Berufsbildungsreife erworben. 

(4) Eine Gesamtschule kann mit einer Grundschule in einer 
Schule zusammengefasst werden, wenn die räumlichen Ver-
hältnisse dies ermöglichen. 

§ 21 
Der Bildungsgang des Gymnasiums 

(1) Das Gymnasium vermittelt eine vertiefte allgemeine Bil-
dung und umfasst den Bildungsgang zum Erwerb der all-
gemeinen Hochschulreife. 

(2) Der Unterricht in der Sekundarstufe I wird im Klas-
senverband erteilt. Daneben können einzelne Fächer in Kursen 
unterrichtet werden. Andere Unterrichtsformen können für be-
grenzte Zeiträume an die Stelle des Unterrichts im Klassenver-
band und in Kursen treten. 

(3) Im Gymnasium kann am Ende der Jahrgangsstufe 10 
auch ein der Fachoberschulreife oder der erweiterten Be-
rufsbildungsreife gleichgestellter Abschluss erteilt werden. 
Bei einer Versetzung in die Jahrgangsstufe 10 kann ein 
der Berufsbildungsreife gleichgestellter Abschluss erteilt wer-
den. 

§ 22 
Der Bildungsgang der Realschule 

(1) Die Realschule vermittelt eine erweiterte allgemeine Bil-
dung und umfasst den Bildungsgang zum Erwerb der Fach-
oberschulreife. 

(2) Der Unterricht wird im Klassenverband erteilt. Neben dem 
Unterricht im Klassenverband können einzelne Fächer in Kur-
sen unterrichtet werden. Andere Unterrichtsformen können für 
begrenzte Zeiträume an die Stelle des Unterrichts im Klas-
senverband und in Kursen treten. 

(3) Nach dem erfolgreichen Besuch der Realschule kann bei 
besonderen Leistungen auch die Berechtigung zum Besuch der 
gymnasialen Oberstufe erworben werden. Bei einer Versetzung 
in die Jahrgangsstufe 10 kann ein der Berufsbildungsreife 
gleichgestellter Abschluss erteilt werden. Am Ende der Jahr-
gangsstufe 10 kann auch ein der erweiterten Berufsbildungs-
reife gleichgestellter Abschluss erteilt werden. 

§ 23 
Nähere Ausgestaltung der Sekundarstufe I 

Das für Schule zuständige Mitglied der Landesregierung wird 
ermächtigt, das Nähere zur Ausgestaltung der Bildungsgänge 
und zu den Schulformen der Sekundarstufe I durch Rechtsver-
ordnung zu regeln, insbesondere 

1. die Einzelheiten des Beginns der Differenzierung und die 

Anzahl der differenziert zu unterrichtenden Fächer und 
Lernbereiche bei leistungsdifferenziertem Unterricht, 

2. besondere Unterrichtsangebote und Fördermaßnahmen, 
die an die Stelle des Unterrichts im Klassenverband und in 
Kursen treten können, vor allem zur Verbindung von schu-
lischem Lernen und berufsvorbereitenden Maßnahmen, 

3. Prüfungen am Ende der Jahrgangsstufe 10, 

4. ergänzende Bildungsangebote für Kinder von Fahrenden 
und 

5. die Voraussetzungen und die Organisation des jahrgangs-
stufenübergreifenden Unterrichts in Schulen, die nach be-
sonderen pädagogischen Konzepten arbeiten. 

Abschnitt 4 
Sekundarstufe II 

§ 24 
Der Bildungsgang der gymnasialen Oberstufe 

(1) Die gymnasiale Oberstufe vermittelt eine vertiefte allge-
meine Grundbildung und eine Bildung in individuell bestimm-
ten Schwerpunktbereichen und umfasst den Bildungsgang zum 
Erwerb der allgemeinen Hochschulreife in den Jahrgangsstu-
fen 11 bis 13. Der Besuch dauert mindestens zweieinhalb und 
höchstens vier Jahre und schließt mit einer Prüfung ab. 

(2) Die Unterrichtsfächer der gymnasialen Oberstufe werden 
mit Ausnahme des Faches Sport dem sprachlich-literarisch-
künstlerischen Aufgabenfeld, dem gesellschaftswissenschaft-
lichen Aufgabenfeld und dem mathematisch-naturwissen-
schaftlich-technischen Aufgabenfeld zugeordnet. Die gymnasi-
ale Oberstufe besteht aus einer Einführungsphase und einer 
Qualifikationsphase. Der Unterricht in der Qualifikationsphase 
findet im Pflicht-, Wahlpflicht- und Wahlbereich in Grund- und 
Leistungskursen statt. 

(3) Nach erfolgreichem Abschluss der gymnasialen Oberstufe 
wird die allgemeine Hochschulreife erworben. Nach erfolgrei-
cher Teilnahme an mindestens zwei aufeinander folgenden 
Halbjahren der Qualifikationsphase kann der schulische Teil 
der Fachhochschulreife erteilt werden. Nach dem Erwerb des 
schulischen Teils der Fachhochschulreife kann die Fachhoch-
schulreife erteilt werden, wenn eine in Umfang und Ausgestal-
tung der fachpraktischen Ausbildung der Fachoberschule ent-
sprechende Ausbildung oder eine Berufsausbildung nachge-
wiesen wird. 

(4) Das für Schule zuständige Mitglied der Landesregierung 
wird ermächtigt, das Nähere zur Ausgestaltung des Bildungs-
gangs der gymnasialen Oberstufe durch Rechtsverordnung zu 
regeln, insbesondere 

1. die Zulassung zur Qualifikationsphase, 

2. Art und Umfang der verbindlichen Kurse und Fächer, ihre 
Folge und Beziehung zueinander sowie die bei der Einrich-
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tung und Wahl der Grund- und Leistungskurse einzuhalten-
den Bedingungen und Verfahren und 

3. inhaltliche und organisatorische Rahmenbedingungen der 
Grund- und Leistungskurse. 

§ 25 
Die Bildungsgänge der Berufsschule 

(1) Die Berufsschule vermittelt berufliche Fertigkeiten und 
Kenntnisse unter Einbeziehung selbstständigen Planens, 
Durchführens und Kontrollierens und erweitert die allgemeine 
Bildung. Sie trägt zur Erfüllung der Aufgaben im Beruf und 
zur Mitgestaltung der Arbeitswelt und Gesellschaft in wirt-
schaftlicher, technischer, sozialer und ökologischer Verantwor-
tung bei. Die Bildungsgänge umfassen den Erwerb beruflicher 
Orientierung oder Vorbereitung, beruflicher Grundbildung 
oder die Vermittlung des schulischen Teils einer Berufsausbil-
dung nach dem Berufsbildungsgesetz oder der Handwerksord-
nung. 

(2) Mit dem Berufsabschluss und dem erfolgreichen Abschluss 
des Bildungsgangs zur Vermittlung des schulischen Teils einer 
Berufsausbildung nach dem Berufsbildungsgesetz oder der 
Handwerksordnung können zusätzlich gleichgestellte Ab-
schlüsse der Bildungsgänge der Sekundarstufe I erteilt oder die 
Fachhochschulreife erworben werden. Der Unterricht wird im 
Klassenverband oder in Kursen erteilt. Die Fachhochschulreife 
wird mit einer Abschlussprüfung erworben. 

(3) Berufsschule und Ausbildungsstätte erfüllen für Schülerin-
nen und Schüler, die in einem Berufsausbildungsverhältnis 
nach dem Berufsbildungsgesetz oder der Handwerksordnung 
stehen (duale Berufsausbildung), einen gemeinsamen Bil-
dungsauftrag. Die Berufsschule und die Ausbildungsstätte sind 
dabei jeweils eigenständige Lernorte und gleichwertige Part-
ner. Die Erfüllung des Bildungsauftrages setzt eine enge Zu-
sammenarbeit und Abstimmung der Partner in inhaltlichen und 
organisatorischen Fragen voraus. 

(4) Im Bildungsgang zur Vermittlung des schulischen Teils ei-
ner Berufsausbildung nach dem Berufsbildungsgesetz oder der 
Handwerksordnung für Schülerinnen und Schüler in einem 
Ausbildungsverhältnis wird der Unterricht in Teilzeitform oder 
als Blockunterricht in zusammenhängenden Abschnitten er-
teilt. Der Unterricht wird in der Regel in aufsteigenden Fach-
klassen eines Ausbildungsberufs durchgeführt. Berufe mit 
überwiegend gleichen Ausbildungsinhalten können innerhalb 
eines Berufsfeldes in der Grundstufe in einer Klasse zu-
sammengefasst werden. 

(5) Der einjährige Bildungsgang zum Erwerb beruflicher Grund-
bildung kann als Berufsgrundbildungsjahr geführt werden. Der 
Unterricht in vollzeitschulischer Form in der Grundstufe umfasst 
auch die fachpraktische Ausbildung. Dieser Bildungsgang setzt 
eine Abstimmung mit den Partnern im dualen System im Zu-
ständigkeitsbereich einer zuständigen Stelle nach dem Berufsbil-
dungsgesetz oder der Handwerksordnung voraus und kann nur 
für das Land verbindlich eingeführt werden. Der Landesaus-
schuss für Berufsbildung ist vor der Entscheidung zu hören. 

(6) In ein- oder zweijährigen Bildungsgängen in Teilzeitform 
wird neben der Vertiefung der Allgemeinbildung auch Berufs-
orientierung oder Berufsvorbereitung angeboten. Es kann ein 
Unterrichtsangebot zum Erwerb eines der Berufsbildungsreife 
gleichgestellten Abschlusses vorgesehen werden. 

(7) Das für Schule zuständige Mitglied der Landesregierung 
wird ermächtigt, das Nähere zur Ausgestaltung der Bildungs-
gänge der Berufsschule durch Rechtsverordnung zu regeln, 
insbesondere 

1. die Fachrichtungen und Schwerpunkte, 

2. die Grundsätze der Fachklassenbildung und 

3. den Blockunterricht. 

§ 26 
Die Bildungsgänge der Berufsfachschule 

(1) Die Berufsfachschule vermittelt eine berufliche Grundbil-
dung oder die für den gewählten Berufsbereich erforderlichen 
fachlichen Kenntnisse und Fähigkeiten und erweitert die allge-
meine Bildung. Sie umfasst Bildungsgänge zum Erwerb von 
beruflicher Grundbildung, beruflicher Teilqualifikation oder 
berufsqualifizierenden Abschlüssen nach Landesrecht (Assis-
tentenberufe) in Verbindung mit der Möglichkeit der nach-
träglichen Erteilung eines gleichgestellten Abschlusses der Se-
kundarstufe I oder des Erwerbs der Fachhochschulreife. 

(2) Im Benehmen mit den Partnern im dualen System im Zu-
ständigkeitsbereich einer zuständigen Stelle nach dem Berufs-
bildungsgesetz oder der Handwerksordnung können auch 
Bildungsgänge eingerichtet werden, die in schulischer Form zu 
Berufsabschlüssen nach dem Berufsbildungsgesetz oder der 
Handwerksordnung führen. Der Landesausschuss für Berufs-
bildung ist vor der Entscheidung zu hören. 

(3) Der Besuch dieser Bildungsgänge setzt die Erfüllung der
Vollzeitschulpflicht voraus. Er dauert mindestens ein Schuljahr 
und kann mit einer Prüfung abschließen. 

(4) Das für Schule zuständige Mitglied der Landesregierung 
wird ermächtigt, das Nähere zur Ausgestaltung der Bildungs-
gänge der Berufsfachschule durch Rechtsverordnung zu re-
geln, insbesondere 

1. die Dauer der Bildungsgänge und 

2. die Fachrichtungen und Schwerpunkte. 

§ 27 
Die Bildungsgänge der Fachoberschule 

(1) Die Fachoberschule vermittelt fachliche Kenntnisse und 
Fähigkeiten und erweitert die allgemeine Bildung. Sie umfasst 
Bildungsgänge zum Erwerb der Fachhochschulreife. 

(2) Die Dauer der Bildungsgänge beträgt in Vollzeitform ein 
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Jahr für Schülerinnen und Schüler, die über eine abgeschlosse-
ne Berufsausbildung in einem Ausbildungsberuf nach dem Be-
rufsbildungsgesetz oder der Handwerksordnung oder in einem 
Beruf nach Landesrecht verfügen. Die Dauer der Bildungsgän-
ge verlängert sich in der Teilzeitform entsprechend. 

(3) Die Dauer der Bildungsgänge beträgt in Vollzeitform zwei 
Jahre für Schülerinnen und Schüler, die über keine abgeschlos-
sene Berufsausbildung verfügen. Für sie sind in die Bildungs-
gänge fachpraktische Anteile integriert. 

(4) Der Unterricht in den Bildungsgängen zur Erlangung der 
Fachhochschulreife findet im Klassenverband und in Kursen 
statt. Er gliedert sich in einen allgemeinen und einen fachrich-
tungsbezogenen Bereich. Die Fachhochschulreife wird mit ei-
ner Abschlussprüfung erworben. 

(5) Das für Schule zuständige Mitglied der Landesregierung 
wird ermächtigt, das Nähere zur Ausgestaltung der Bildungs-
gänge der Fachoberschule durch Rechtsverordnung zu regeln, 
insbesondere 

1. die Fachrichtungen und 

2. die Dauer des Praktikums. 

Abschnitt 5 
Fachschule 

§ 28 
Die Bildungsgänge der Fachschule 

(1) Die Fachschule vermittelt eine vertiefte berufliche Fachbil-
dung und erweitert die allgemeine Bildung. Sie umfasst Bil-
dungsgänge mit einem schulischen Weiterbildungsangebot, die 
in der Regel auf einer Berufsausbildung und mehrjähriger Be-
rufspraxis aufbauen und den Erwerb eines typenspezifischen 
Abschlusses ermöglichen. In der Regel wird der Erwerb der 
Fachhochschulreife ermöglicht. Der Erwerb von Teilqualifika-
tionen ist möglich. 

(2) Die Bildungsgänge der Fachschule gliedern sich in die Ty-
pen Sozialwesen, Technik und Wirtschaft. Innerhalb der Typen 
gibt es Fachrichtungen, innerhalb derer Schwerpunkte gebildet 
werden können. Für Bildungsgänge des Typs Sozialwesen kann 
ein Vorpraktikum eingerichtet werden. Der Unterricht findet 
im Klassenverband oder in Kursen statt. 

(3) Die Bildungsgänge der Fachschule dauern in Vollzeitform in 
der Regel zwei Jahre, jedoch mindestens ein Jahr und höchstens 
drei Jahre. Sie verlängern sich in Teilzeitform entsprechend. 

(4) Die Bildungsgänge schließen mit einer staatlichen Prüfung
ab. Eine staatliche Anerkennung erfolgt gemäß den für den je-
weiligen Beruf einschlägigen Rechtsvorschriften. 

(5) Das für Schule zuständige Mitglied der Landesregierung 
wird ermächtigt, das Nähere zur Ausgestaltung der Bildungs-

gänge der Fachschule durch Rechtsverordnung zu regeln, ins-
besondere 

1. das Vorpraktikum und 

2. die Fachrichtungen, Schwerpunkte und Dauer der Bil-
dungsgänge. 

Abschnitt 6 
Sonderpädagogische Förderung 

§ 29 
Grundsätze, gemeinsamer Unterricht 

(1) Schülerinnen und Schüler mit Lern-, Leistungs- und 
Entwicklungsbeeinträchtigungen verschiedener Ursachen, die 
in der Schule individueller, sonderpädagogischer Hilfe bedür-
fen, haben ein Recht auf sonderpädagogische Förderung. Diese 
Förderung hat das Ziel, ihnen einen ihren Fähigkeiten, Leis-
tungen und Neigungen entsprechenden Platz in der Gesell-
schaft zu sichern. 

(2) Sonderpädagogische Förderung sollen Grundschulen, 
weiterführende allgemein bildende Schulen und Oberstufen-
zentren durch gemeinsamen Unterricht mit Schülerinnen und 
Schülern ohne sonderpädagogischen Förderbedarf erfüllen, 
wenn eine angemessene personelle, räumliche und sächliche 
Ausstattung vorhanden ist oder nach Maßgabe gegebener 
Finanzierungsmöglichkeiten geschaffen werden kann. 

(3) Gemeinsamer Unterricht wird in enger Zusammenarbeit 
mit einer Förderschule oder einer Sonderpädagogischen För-
der- und Beratungsstelle organisiert. Er ermöglicht ein woh-
nungsnahes Schulangebot. Die Formen des gemeinsamen 
Unterrichts sollen individuell entwickelt werden. Sie können 
zeitlich befristet oder stufenweise ausgeweitet werden. 

(4) Sonderpädagogische Förder- und Beratungsstellen nehmen 
Aufgaben im gemeinsamen Unterricht wahr und erbringen vor-
rangig für den schulischen Bereich ein wohnungsnahes 
sonderpädagogisches Förder- und Beratungsangebot, das auch 
präventive Maßnahmen für schulpflichtige Kinder und Jugend-
liche, die von einer Behinderung bedroht sind, umfasst. Noch 
nicht schulpflichtige Kinder mit sonderpädagogischem För-
derbedarf im Bereich des Hörens, des Sehens oder der 
sprachlichen Entwicklung sollen im Rahmen spezieller Förder-
maßnahmen von den fachlich jeweils zuständigen Sonderpä-
dagogischen Förder- und Beratungsstellen betreut werden, 
wenn entsprechende Förderangebote anderer Träger nicht zu-
mutbar erreicht werden können. Für das fachliche Personal der 
Sonderpädagogischen Förder- und Beratungsstellen gilt § 67 
Abs. 2 entsprechend. 

(5) In Oberstufenzentren können bei Bedarf besondere Bil-
dungsgänge eingerichtet werden, die Schülerinnen und Schüler 
mit sonderpädagogischem Förderbedarf auf einen Beruf vor-
bereiten oder für ihn qualifizieren. 
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§ 30 FN 2 

Die Bildungsgänge der Förderschulen 

(1) Schulen für Menschen mit sonderpädagogischem Förderbe-
darf (Förderschulen) fördern die Rehabilitation und die Inte-
gration ihrer Schülerinnen und Schüler in die Gesellschaft. Sie 
vermitteln eine allgemeine Bildung und umfassen den Bil-
dungsgang der Grundschule, die Bildungsgänge der Sekundar-
stufe I, den Bildungsgang zum Erwerb der allgemeinen Hoch-
schulreife oder bei Erfüllung fachlicher und organisatorischer 
Voraussetzungen in der Allgemeinen Förderschule den Bil-
dungsgang zur Erteilung eines der Berufsbildungsreife gleich-
gestellten Abschlusses. Die Allgemeine Förderschule oder die 
Förderschule für geistig Behinderte vermittelt eine allgemeine 
Bildung und führt jeweils einen Bildungsgang zum Erwerb ei-
nes eigenen Abschlusses. 

(2) Schulpflichtige, deren Eltern es wünschen oder für die in 
den anderen Schulformen die Voraussetzungen gemäß § 29 
Abs. 2 nicht vorhanden sind, besuchen die für sie geeignete 
Förderschule oder Klasse für Menschen mit sonderpädagogi-
schem Förderbedarf (Förderklasse). 

(3) Der Unterricht in der Förderschule wird in der Regel im 
Klassenverband erteilt. Das staatliche Schulamt kann zulassen, 
dass eine Förderschule, deren Schülerzahl für die Bildung jahr-
gangsbezogener Klassen nicht ausreicht oder die nach beson-
deren pädagogischen Konzepten arbeitet, in den Jahrgangsstu-
fen 1 bis 6, die Allgemeine Förderschule in den Jahrgangsstu-
fen 1 bis 10 jahrgangsübergreifende Klassen bildet. An Förder-
schulen, die nach einem besonderen pädagogischen Konzept 
arbeiten, kann in den Jahrgangsstufen 7 bis 10 jahrgangsstufen-
übergreifender Unterricht durchgeführt werden, wenn die Vo-
raussetzungen vorliegen, die für einen jahrgangsstufenübergrei-
fenden Unterricht an den Schulen der Sekundarstufe I gelten. 

(4) Grundschulen, weiterführende allgemein bildende Schulen 
oder Oberstufenzentren können mit einer Förderschule oder 
Förderklasse zusammengefasst werden, sofern die entspre-
chenden räumlichen Verhältnisse vorhanden sind oder geschaf-
fen werden können. Bei einer eigenständigen Schule können 
auch gemeinsamer Unterricht oder gemeinsame Veranstaltun-
gen mit Schülerinnen und Schülern ohne sonderpädagogischen 
Förderbedarf durchgeführt werden. Satz 2 gilt auch für die Bil-
dungsgänge der Sekundarstufe II. 

(5) Schulen mit einem entsprechenden Förderschwerpunkt 
werden nach Fachrichtungen in die folgenden Typen gegliedert: 

1. Allgemeine Förderschule, 

2. Förderschule für Sprachauffällige, 

FN 2: § 30 Abs. 6 Satz 4 gilt gemäß Artikel 4 Abs. 2 Nr. 4 des Zweiten Gesetzes 
zur Änderung des Brandenburgischen Schulgesetzes ab dem 1. Januar 2006 in 
folgender Fassung: 

„Wer eine entsprechende Schule besucht und die Schulpflicht erfüllt hat, ist bis 
zum Ablauf des Schuljahres, in dem das 21. Labensjahr vollendet wird, berech-
tigt, diese Schule zu besuchen, wenn dort im begründeten Einzelfall eine bessere 
Förderung erfolgt.“ 

3. Förderschule für Erziehungshilfe, 

4. Förderschule für geistig Behinderte, 

5. Förderschule für Hörgeschädigte, 

6. Förderschule für Körperbehinderte, 

7. Förderschule für Sehgeschädigte und 

8. Förderschule für Kranke. 

Förderschulen können auch fachrichtungsübergreifend organi-
siert sein. 

(6) Abweichend von § 16 Abs. 1 werden die Allgemeine För-
derschule und die Förderschule für geistig Behinderte nicht in 
Schulstufen gegliedert. Die Förderschule für geistig Behinder-
te gliedert sich in bildungsspezifische Lernstufen. Schülerin-
nen und Schüler mit einer geistigen Behinderung oder schwe-
rer Mehrfachbehinderung erfüllen in der Regel in der Förder-
schule für geistig Behinderte ihre Berufsschulpflicht. Wer eine 
entsprechende Schule besucht und die Schulpflicht erfüllt hat, 
ist bis zum Ablauf des Schuljahres, in dem das 23. Lebensjahr 
vollendet wird, berechtigt, diese Schule zu besuchen, wenn 
dort im begründeten Einzelfall eine bessere Förderung erfolgt. 

§ 31 
Nähere Ausgestaltung der sonderpädagogischen Förderung 

Das für Schule zuständige Mitglied der Landesregierung wird 
ermächtigt, das Nähere zur Ausgestaltung der sonderpädagogi-
schen Förderung durch Rechtsverordnung zu regeln, ins-
besondere 

1. die unterschiedlichen Formen des gemeinsamen Unter-
richts in den allgemeinen Schulen und die für diese Formen 
erforderlichen räumlichen, sächlichen und personellen Vo-
raussetzungen, 

2. die Aufgaben und die Organisation der Sonderpädagogi-
schen Förder- und Beratungsstellen, 

3. die Art und den Umfang der Zusammenarbeit mit 
Sonderpädagogischen Förder- und Beratungsstellen, regio-
nalen Frühförder- und Beratungsstellen, der schulpsycho-
logischen Beratung und anderen Behörden, 

4. das Verfahren zur Ermittlung des sonderpädagogischen 
Förderbedarfs sowie der Entscheidung des staatlichen 
Schulamtes gemäß § 50 Abs. 2. 

Dazu ist rechtzeitig und nach umfassender Information das 
Benehmen mit dem für Schule zuständigen Ausschuss des 
Landtages herzustellen. 
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Abschnitt 7 
Zweiter Bildungsweg 

§ 32 
Die Bildungsgänge des Zweiten Bildungsweges 

(1) Die Einrichtungen des Zweiten Bildungsweges vermitteln 
Erwachsenen eine allgemeine Bildung und umfassen den Bil-
dungsgang zum nachträglichen Erwerb der Fachoberschulreife 
und den Bildungsgang zum Erwerb der allgemeinen Hoch-
schulreife. In den Bildungsgängen gemäß Satz 1 können auch 
die Berufsbildungsreife, die erweiterte Berufsbildungsreife 
und der schulische Teil der Fachhochschulreife erworben wer-
den. 

(2) Die Bildungsgänge des Zweiten Bildungsweges werden in 
Teilzeitform an der Abendschule und in schulabschluss-
bezogenen Lehrgängen oder in Vollzeitform am Kolleg ange-
boten. 

(3) Schulabschlussbezogene Lehrgänge sollen an Weiter-
bildungseinrichtungen in kommunaler Trägerschaft einge-
richtet werden. Sie können in begründeten Einzelfällen auch an 
weiterführenden allgemein bildenden Schulen oder Ober-
stufenzentren eingerichtet werden. 

(4) Für Bewerberinnen und Bewerber, deren Vorbildung eine 
erfolgreiche Mitarbeit nicht erwarten lässt oder die die schuli-
schen Voraussetzungen nicht erfüllen, können einsemestrige 
Vorkurse eingerichtet werden. 

(5) Das für Schule zuständige Mitglied der Landesregierung 
wird ermächtigt, das Nähere zur Ausgestaltung der Bildungs-
gänge des Zweiten Bildungsweges durch Rechtsverordnung zu 
regeln, insbesondere 

1. die Einrichtung schulabschlussbezogener Lehrgänge und 

2. die Bedingungen zur Fortführung des Bildungsgangs zur 
Fachoberschulreife im dritten und vierten Semester. 

§ 33 
Der Bildungsgang zum nachträglichen Erwerb 

der Fachoberschulreife 

(1) Die Abendschule der Sekundarstufe I und die ent-
sprechenden schulabschlussbezogenen Lehrgänge vermitteln 
Erwachsenen eine erweiterte allgemeine Bildung und umfas-
sen den Bildungsgang zum nachträglichen Erwerb der Fach-
oberschulreife. 

(2) Die Aufnahme erfolgt frühestens ein Jahr nach Erfüllung 
der Vollzeitschulpflicht. Bei Nachweis der Berufsbildungsreife 
oder eines gleichwertigen Abschlusses kann die Aufnahme in 
das dritte Semester des Bildungsgangs erfolgen. 

(3) Der Unterricht wird in Kursen erteilt. Die Möglichkeiten 
des Fernunterrichts und des Medienverbundes können genutzt 
werden. 

(4) Der Bildungsgang dauert vier Semester. Nach zwei Se-
mestern kann die Berufsbildungsreife, nach weiteren zwei Se-
mestern die erweiterte Berufsbildungsreife oder die Fachober-
schulreife erworben werden. Die Fachoberschulreife kann 
durch eine Prüfung erworben werden, die auch in Teilen abge-
legt werden kann. 

§ 34 
Der Bildungsgang zum nachträglichen Erwerb 

der allgemeinen Hochschulreife 

(1) Die Abendschule der Sekundarstufe II, entsprechende 
schulabschlussbezogene Lehrgänge und das Kolleg vermitteln 
berufserfahrenen Erwachsenen eine vertiefte allgemeine Bil-
dung und umfassen den Bildungsgang zum nachträglichen Er-
werb der allgemeinen Hochschulreife. 

(2) Die Aufnahme in diesen Bildungsgang setzt in der Regel 
die Fachoberschulreife oder einen gleichwertigen Abschluss, 
die Vollendung des 19. Lebensjahres und eine abgeschlossene 
Berufsausbildung oder eine mindestens dreijährige Berufstä-
tigkeit oder eine vergleichbare Tätigkeit voraus. 

(3) Der Unterricht wird in Kursen erteilt. 

(4) Der Bildungsgang zum nachträglichen Erwerb der allge-
meinen Hochschulreife dauert in der Regel sechs Semester. Er 
gliedert sich in die zweisemestrige Einführungsphase und in 
die viersemestrige Hauptphase und schließt mit einer Prüfung 
ab. 

§ 35 
(weggefallen) 

Teil 4 
Schulpflicht 

§ 36 
Grundsätze 

(1) Die allgemeine Schulpflicht gewährleistet die schulische 
Erziehung und Bildung jedes jungen Menschen. Schulpflichtig 
ist, wer im Land Brandenburg seine Wohnung oder seinen ge-
wöhnlichen Aufenthalt oder seine Ausbildungs- oder Arbeits-
stätte hat. Völkerrechtliche Abkommen und zwischenstaatliche 
Vereinbarungen bleiben unberührt. 

(2) Schulpflichtig sind auch die ausländischen jungen Men-
schen, denen aufgrund eines Asylantrags der Aufenthalt im 
Land Brandenburg gestattet ist oder die hier geduldet wer-
den. 

(3) Die allgemeine Schulpflicht umfasst die Pflicht zum Be-
such des Bildungsgangs der Grundschule und eines Bildungs-
gangs der Sekundarstufe I (Vollzeitschulpflicht) sowie eines 
Bildungsgangs der Berufsschule oder eines einjährigen oder 
zweijährigen Bildungsgangs zum Erwerb beruflicher Grundbil-
dung und von gleichgestellten Abschlüssen der Sekundarstufe I 



95 Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Brandenburg Teil I – Nr. 8 vom 14. August 2002 

der Berufsfachschule (Berufsschulpflicht). Sie wird durch den 
Besuch einer Schule in öffentlicher Trägerschaft oder einer Er-
satzschule erfüllt. Schulpflichtige junge Menschen mit Behin-
derungen und Kranke, die nicht am Unterricht einer Schule 
teilnehmen können, haben Anspruch auf Hausunterricht oder 
Unterricht im Krankenhaus. 

(4) Im Rahmen der Vollzeitschulpflicht kann das staatliche 
Schulamt eine Schülerin oder einen Schüler auf Antrag der El-
tern von der Pflicht zum Schulbesuch befreien, wenn ein wich-
tiger Grund dies rechtfertigt und eine entsprechende gleichwer-
tige Förderung anderweitig gewährleistet ist. Ein wichtiger 
Grund liegt insbesondere vor, wenn die Sicherung des Bil-
dungsanspruchs eine therapeutisch oder anderweitig begleitete 
angemessene Wissensvermittlung außerhalb der Schule erfor-
dert. Dies gilt auch im Rahmen der Berufsschulpflicht, wenn 
dies der Förderung der beruflichen Entwicklung dient. Die Be-
freiung vom Besuch der Schule ist grundsätzlich zu befristen. 
Sie kann wiederholt ausgesprochen werden. Entfällt die Vo-
raussetzung der Befreiung, besteht wieder die Pflicht zum 
Schulbesuch, wenn die verbleibende Schulbesuchszeit eine 
sinnvolle Förderung erwarten lässt. Auf Antrag entscheidet das 
staatliche Schulamt, ob die anderweitige Förderung auf die 
Dauer der Schulpflicht angerechnet wird oder die Vollzeit-
oder Berufsschulpflicht als erfüllt gilt. 

(5) Schulpflichtige junge Menschen, die wegen einer Jugend-
strafe oder Untersuchungshaft nicht am Unterricht einer Schu-
le teilnehmen können, sollen Unterricht in einer Justizvoll-
zugsanstalt erhalten. Der Unterricht berücksichtigt die beson-
deren Verhältnisse der jungen Menschen und die Belange des 
Vollzugs. Das für Schule zuständige Mitglied der Landesregie-
rung wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem für Justiz zu-
ständigen Mitglied der Landesregierung das Nähere zur Durch-
führung des Unterrichts durch Rechtsverordnung zu regeln, 
insbesondere 

1. Umfang und Inhalt, 

2. die möglichen Abschlüsse und 

3. mögliche Angebote für nicht mehr schulpflichtige junge 
Menschen. 

(6) Das staatliche Schulamt kann junge Menschen, die außer-
halb des Landes Brandenburg die Schulpflicht erfüllt haben, 
von der Vollzeitschulpflicht oder der Berufsschulpflicht be-
freien, wenn insbesondere wegen der Kürze der verbleibenden 
Schulbesuchszeit eine sinnvolle Förderung nicht erwartet wer-
den kann. 

§ 37 FN 3 

Beginn der Schulpflicht 

(1) Vor Beginn der Schulpflicht besteht für alle Kinder die 
Pflicht, an einer schulärztlichen Untersuchung durch die Ge-
sundheitsämter teilzunehmen. Kinder und junge Menschen, de-
ren erstmaliger Schulbesuch in einer anderen als der ersten 
Jahrgangsstufe erfolgen soll, sind nur dann verpflichtet, an ei-
ner schulärztlichen Untersuchung teilzunehmen, wenn sie noch 
keine Schule in öffentlicher oder freier Trägerschaft in der 
Bundesrepublik Deutschland besucht haben. 

(2) Die Schulpflicht beginnt für Kinder, die vor dem 1. Juli das 
sechste Lebensjahr vollendet haben, am 1. August desselben 
Kalenderjahres. 

(3) Kinder, die in der Zeit vom 1. Juli bis 31. Dezember das 
sechste Lebensjahr vollenden, werden auf Antrag der Eltern zu 
Beginn des Schuljahres gemäß § 51 Abs. 1 in die Schule aufge-
nommen. Mit der Aufnahme in die Schule beginnt die Schul-
pflicht. 

§ 38 
Dauer und Erfüllung der Vollzeitschulpflicht 

(1) Die Vollzeitschulpflicht dauert zehn Schuljahre und wird 
durch den Besuch der Grundschule und einer weiterführenden 
allgemein bildenden Schule oder einer Förderschule erfüllt. Sie 
endet vorher, wenn die Schülerin oder der Schüler einen Se-
kundarabschluss nach der Jahrgangsstufe 10 bereits früher er-
langt hat. 

(2) In begründeten Einzelfällen kann eine Schülerin oder ein 
Schüler nach der achten Jahrgangsstufe und nach neun Schul-
besuchsjahren auf Antrag der Eltern von der Vollzeitschul-
pflicht befreit werden, wenn der weitere Schulbesuch eine För-
derung nicht mehr erwarten lässt und eine gleichwertige beruf-
liche Förderung möglich ist. Die Eltern sind durch die Schule 
eingehend zu beraten. Die Entscheidung trifft das staatliche 
Schulamt auf Empfehlung der Klassenkonferenz gemäß § 88 
Abs. 3. § 36 Abs. 4 Satz 6 gilt entsprechend, wenn angesichts 
der verbleibenden Schulbesuchszeit eine sinnvolle Förderung 
erwartet werden kann. 

FN 3: § 37 Abs. 2 und 3 gelten gemäß Artikel 3 Abs. 2, des Zweiten Gesetzes zur 
Änderung des Brandenburgischen Schulgesetzes für die Aufnahme von Schüle-
rinnen und Schüler zum Schuljahr 2005/2006 in folgender Fassung (Die mögli-
che Aufnahme gemäß § 37 Abs. 3 Satz 2 und 3 kann bereits seit dem Schuljahr 
2001/2002 erfolgen.): 

„(2) Die Schulpflicht gebinnt für Kinder, die bis zum 30. September das sechste 
Lebensjahr vollendet haben, am 1. August desselben Kalenderjahres. 

(3) 1Kinder, die in der Zeit vom 1. Oktober bis 31. Dezember das sechste Lebens-
jahr vollenden, werden auf Antrag der Eltern zu Beginn des Schuljahres in die 
Schule aufgenommen. 2In begründeten Ausnahmefällen können Kinder aufge-
nommen werden, die nach dem 31. Dezember, jedoch vor dem 1. August des fol-
genden Kalenderjahres das sechste Lebensjahr vollenden. 3Entsprechende Anträ-
ge sollen gesicherte Nachweise zum Entwicklungsstand des Kindes enthalten. 
4Mit der Aufnahme in die Schule beginnt die Schulpflicht. 
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§ 39 
Dauer und Erfüllung der Berufsschulpflicht 

(1) Nach Erfüllung der Vollzeitschulpflicht beginnt die Berufs-
schulpflicht. Die Berufsschulpflicht kann an einer Förderschu-
le erfüllt werden, jedoch nicht an einer Allgemeinen Förder-
schule. 

(2) Wer vor Vollendung des 21. Lebensjahres ein Berufsausbil-
dungsverhältnis beginnt, ist bis zum Ende des Ausbildungsver-
hältnisses berufsschulpflichtig. In diesem Fall endet die Be-
rufsschulpflicht, wenn das staatliche Schulamt auf Antrag fest-
stellt, dass die bisherige berufliche Ausbildung die weitere Er-
füllung der Berufsschulpflicht entbehrlich macht. 

(3) Für Jugendliche ohne Berufsausbildungsverhältnis dauert 
die Berufsschulpflicht bis zum Ablauf des Schuljahres, in dem 
sie das 18. Lebensjahr vollenden. Berufsschulpflichtige, die 
das 18. Lebensjahr vollendet haben, können durch das staatli-
che Schulamt von der Berufsschulpflicht befreit werden. Die 
Berufsschulpflicht endet vor Vollendung des 18. Lebensjahres, 
wenn eine mindestens einjährige berufliche Förderung abge-
schlossen wurde. Absatz 2 bleibt unberührt. 

(4) Wer nach dem Ende der Berufsschulpflicht ein Berufsaus-
bildungsverhältnis beginnt, ist berechtigt, den Bildungsgang 
gemäß § 15 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 Buchstabe e an einem Oberstu-
fenzentrum zu besuchen, solange das Ausbildungsverhältnis 
besteht. Teilnehmerinnen und Teilnehmern an Umschulungs-
maßnahmen der Bundesanstalt für Arbeit oder an betrieblichen 
Einzelumschulungsmaßnahmen mit einem Umschulungsver-
trag kann für die Dauer der Maßnahme ein Besuch des Bil-
dungsgangs nach Satz 1 ermöglicht werden. Satz 2 gilt entspre-
chend für Teilnehmerinnen und Teilnehmer von anderen Maß-
nahmen der Bundesanstalt für Arbeit. 

§ 40 
Ruhen der Schulpflicht 

(1) Die Berufsschulpflicht ruht 

1. während des Besuchs eines Bildungsgangs einer weiterfüh-
renden allgemein bildenden Schule oder eines nicht in § 36 
Abs. 3 genannten Bildungsgangs einer beruflichen Schule 
in öffentlicher Trägerschaft oder einer entsprechenden Er-
satzschule, 

2. während des Besuchs einer Hochschule, 

3. während des Grundwehrdienstes oder Zivildienstes, 

4. während eines freiwilligen sozialen oder freiwilligen öko-
logischen Jahres, 

5. während eines öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhält-
nisses, wenn der Dienstherr in eigenen Einrichtungen einen 
dem Berufsschulunterricht gleichwertigen Unterricht er-
teilt, 

6. während des Besuchs einer Ausbildungseinrichtung für 

Heil- oder Heilhilfsberufe in öffentlicher Trägerschaft, ei-
ner entsprechenden Ersatzschule oder einer staatlich aner-
kannten Einrichtung in freier Trägerschaft, 

7. vor und nach der Niederkunft in entsprechender Anwen-
dung des Mutterschutzgesetzes, 

8. wenn der Nachweis geführt wird, dass durch den Schulbe-
such die Betreuung des Kindes der Schülerin oder des 
Schülers gefährdet wäre, 

9. während des Besuchs einer Einrichtung des Zweiten Bil-
dungswegs zum nachträglichen Erwerb eines schulischen 
Abschlusses oder 

10. während des Besuchs einer anerkannten Ergänzungsschule 
oder einer Ergänzungsschule, wenn deren Unterricht vom 
für Schule zuständigen Ministerium, gegebenenfalls nach 
Anhörung des fachlich zuständigen Ministeriums, als Er-
satz für den Berufsschulunterricht anerkannt worden ist. 

Für das Ruhen der Vollzeitschulpflicht gilt Satz 1 Nr. 7 und 8 
entsprechend. 

(2) Die Schulpflicht ruht für Berechtigte nach dem Bundesver-
triebenengesetz und Ausländerinnen oder Ausländer während 
des Besuchs eines von dem für Schule zuständigen Ministe-
rium anerkannten Sprach- oder Förderkurses. Das für Schule 
zuständige Mitglied der Landesregierung wird ermächtigt, im 
Einvernehmen mit dem für Inneres zuständigen Mitglied der 
Landesregierung durch Rechtsverordnung für Personen gemäß 
§ 36 Abs. 2 das Ruhen der Schulpflicht festzulegen, wenn der 
Aufenthalt bei der Einreise erkennbar weniger als sechs Mona-
te dauern wird. 

(3) Das für Schule zuständige Ministerium kann für einzelne
Ergänzungsschulen zulassen, dass bei deren Besuch die Voll-
zeitschulpflicht ruht, wenn es dafür ein besonderes öffentliches 
Interesse festgestellt hat und eine gleichwertige Förderung der 
Schülerinnen und Schüler gewährleistet ist. 

(4) Das Ruhen der Schulpflicht wird auf Antrag der Eltern oder 
der volljährigen Schülerinnen und Schüler auf die Dauer der 
Schulpflicht angerechnet. 

§ 41 
Überwachung der Schulpflicht 

(1) Die Eltern, bei Berufsschulpflichtigen auch die Verantwort-
lichen der Ausbildungs- und Arbeitsstätten, melden Schul-
pflichtige bei der Schule an und ab. Sie sorgen dafür, dass eine 
regelmäßige Teilnahme am Unterricht und an den sonstigen 
pflichtigen Veranstaltungen der Schule erfolgt. 

(2) Beruht eine Verletzung der Schulpflicht auf einer Verlet-
zung der Pflichten gemäß Absatz 1, kann unter den Vorausset-
zungen des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes für das Land 
Brandenburg ein Zwangsgeld festgesetzt werden. 

(3) Für die Durchführung des Zwangsgeldverfahrens bei Ver-
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letzung der Schulpflicht sind die Kreisordnungsbehörden zu-
ständig. 

§ 42 
Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

1. seinen Pflichten gemäß § 41 nicht nachkommt oder 

2. als Berufsschulpflichtige oder Berufsschulpflichtiger der 
Berufsschulpflicht nicht nachkommt. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 
2 500 Euro geahndet werden. 

(3) Verwaltungsbehörde im Sinne von § 36 Abs. 1 Nr. 1 des 
Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist die jeweils zuständige 
Kreisordnungsbehörde. 

§ 43 
Schuljahr und Ferien 

(1) Das Schuljahr beginnt am 1. August eines Jahres und endet 
am 31. Juli des darauf folgenden Jahres. 

(2) Beginn und Ende der Ferien legt das für Schule zuständige 
Ministerium durch Verwaltungsvorschriften fest. 

Teil 5 
Schulverhältnis 

Abschnitt 1 
Allgemeine Vorschriften 

§ 44 
Rechte und Pflichten aus dem Schulverhältnis 

(1) Mit der Aufnahme einer Schülerin oder eines Schülers in 
eine Schule in öffentlicher Trägerschaft wird ein öffentlich-
rechtliches Schulverhältnis begründet. 

(2) Die Schülerinnen und Schüler haben Anspruch auf Unter-
richt nach Maßgabe der für den gewählten Bildungsgang gel-
tenden Stundentafel und auf Ferien in pädagogisch sinnvollen 
Abständen. Sie können auf Antrag für einen Schulbesuch im 
Ausland oder wegen anderer besonderer Gründe vorüberge-
hend vom Unterricht beurlaubt werden. 

(3) Die Schülerinnen und Schüler sind insbesondere verpflich-
tet, regelmäßig am Unterricht und an sonstigen für verbindlich 
erklärten Schulveranstaltungen teilzunehmen sowie die für ver-
bindlich erklärten Arbeiten und die Hausaufgaben anzuferti-
gen. Sie müssen Vorgaben, die dazu bestimmt sind, das Bil-
dungs- und Erziehungsziel der Schule zu erreichen und die 
Ordnung in der Schule zu gewährleisten, einhalten. 

(4) Neben den Pflichten gemäß Absatz 3 besteht die Pflicht zur 
Teilnahme an Tests, Befragungen oder Erhebungen, wenn diese 
für Untersuchungen zur Evaluation gemäß § 7 Abs. 2 oder ge-
mäß § 66 Abs. 2 geeignet und erforderlich sind. Die Schülerin-
nen und Schüler sowie deren Eltern sind über die wesentlichen 
Ergebnisse der Evaluation zu informieren. 

(5) Die Eltern unterstützen in ihrem Verantwortungsbereich die 
Bildungs- und Erziehungsarbeit der Schule. 

§ 45 
Schulgesundheitspflege, Pflichtuntersuchungen 

(1) Schulgesundheitspflege umfasst die Aufgaben nach dem 
Infektionsschutzgesetz und die Maßnahmen der schulärzt-
lichen und schulzahnärztlichen Reihenuntersuchungen. Diese 
gelten als verbindliche Veranstaltungen der Schule und werden 
von den Gesundheitsämtern im Einvernehmen mit der jeweili-
gen Schule durchgeführt. 

(2) Soweit nach diesem Gesetz oder einer anderen Rechtsvor-
schrift schulärztliche, schulzahnärztliche oder schulpsycholo-
gische Untersuchungen sowie Feststellungsverfahren von 
sonderpädagogischem Förderbedarf erforderlich werden, sind 
die Kinder sowie Schülerinnen und Schüler verpflichtet, sich 
untersuchen zu lassen und an wissenschaftlich anerkannten 
Testverfahren teilzunehmen. Kinder, Schülerinnen und Schüler 
und deren Eltern haben die erforderlichen Angaben zu machen. 
Darüber hinausgehende Fragen zur Persönlichkeitssphäre, auch 
der Eltern und sonstigen nahe stehenden Personen, dürfen nicht 
gestellt werden. Schülerinnen und Schülern und deren Eltern 
ist die Möglichkeit zu Informationen vor einer Untersuchung, 
zur Besprechung der Untersuchungsergebnisse und zur Ein-
sicht in die Unterlagen zu geben. 

§ 46 
Informations- und Beteiligungsrechte 

der Schülerinnen und Schüler und der Eltern 

(1) Die Schülerinnen und Schüler und deren Eltern sind in al-
len grundsätzlichen Schulangelegenheiten zu informieren und 
zu beraten. Dazu gehören insbesondere 

1. der Aufbau und die Gliederung der Schule und der Bil-
dungsgänge, 

2. die Übergänge zwischen den Bildungsgängen und Schul-
stufen, 

3. die Abschlüsse und Berechtigungen der Bildungsgänge der 
Sekundarstufen I und II sowie 

4. die Grundlagen der Planung und Gestaltung des Unter-
richts, Grundzüge der Unterrichtsinhalte und Unterrichts-
ziele, Grundsätze der Leistungsbewertung, der Kursein-
stufung und der Versetzung. 

(2) Die Eltern haben das Recht, unter Berücksichtigung der 
pädagogischen Situation der Klasse nach vorheriger Anmel-
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dung bei der unterrichtenden Lehrkraft den Unterricht zu besu-
chen. 

(3) Die Schule soll die Schülerinnen und Schüler und deren El-
tern individuell in angemessenem Umfang informieren und 
beraten, insbesondere über 

1. die Lernentwicklung, den Leistungsstand und das Arbeits-
und Sozialverhalten, 

2. die Leistungsbewertung, Versetzung und Kurseinstufung 
sowie 

3. die Maßnahmen bei Entwicklungsauffälligkeiten oder 
Lern- und Leistungsbeeinträchtigungen verschiedener Ur-
sachen oder bei sonderpädagogischem Förderbedarf. 

§ 47 
Meinungsfreiheit, Werbung und Zuwendungen Dritter 

(1) Jede Schülerin und jeder Schüler hat das Recht, in der
Schule die eigene Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äu-
ßern. Dies schließt auch das Recht ein, sich im sachlichen Zu-
sammenhang zum Unterricht frei zu äußern. Das Recht auf 
freie Meinungsäußerung findet seine Schranken in den Vor-
schriften der allgemeinen Gesetze, den gesetzlichen Bestim-
mungen zum Schutz der Jugend und in dem Recht auf persönli-
che Ehre sowie im gesetzlichen Auftrag der Schule. 

(2) Politische Werbung in schulischen Veranstaltungen oder auf 
dem Schulgelände während des Schulbetriebs ist nicht zuläs-
sig. 

(3) Das Vertreiben von Gegenständen aller Art, Ankündigun-
gen und Werbung hierzu, das Sammeln von Bestellungen sowie 
der Abschluss sonstiger Geschäfte sind auf dem Schulgelände 
nicht erlaubt. Der Schulträger kann Ausnahmen im schulischen 
Interesse, insbesondere zur Verpflegung von Schülerinnen und 
Schülern, zulassen. Werbung in Schülerzeitungen bleibt davon 
unberührt. 

(4) Schulen dürfen unter Beachtung der Rechte der Schulträger
finanzielle oder anders geartete Unterstützungen Dritter als 
Spenden oder als Zuwendungen mit dem Ziel der Werbung 
oder Öffentlichkeitsarbeit (Sponsoring) entgegennehmen. Die 
ordnungsgemäße Erfüllung des Erziehungs- und Bildungsauf-
trags darf nicht beeinträchtigt werden. 

§ 48 
Schülerzeitungen 

(1) Schülerzeitungen sind Druckerzeugnisse gemäß den 
Bestimmungen des Brandenburgischen Landespressegesetzes, 
die von Schülerinnen und Schülern für Schülerinnen und Schü-
ler herausgegeben werden. Die Herausgabe unterliegt nicht der 
Verantwortung der Schule. 

(2) Schülerinnen und Schüler haben das Recht, Schülerzei-
tungen in ihren Schulen herauszugeben und zu verbreiten. Die 

Schulleiterin oder der Schulleiter kann im Einzelfall den Ver-
trieb einer Schülerzeitung mit Genehmigung des staatlichen 
Schulamtes auf dem Schulgrundstück untersagen, wenn der In-
halt der Schülerzeitung gegen geltendes Recht verstößt. Ein 
solches Vertriebsverbot muss den beanstandeten Teil der Schü-
lerzeitung nennen und die Möglichkeit einräumen, die nicht 
beanstandeten Teile weiterhin zu vertreiben. 

(3) Die Schule berät auf Wunsch die für die Herausgabe von 
Schülerzeitungen Verantwortlichen. Die Schule kann sie darü-
ber hinaus im Rahmen ihrer Möglichkeiten unterstützen. 

§ 49 
Schülergruppen 

Schülerinnen und Schüler können sich in ihrer Schule in 
Schülergruppen betätigen. Die Schule unterstützt die Tätigkeit 
von Schülergruppen in deren Bedeutung für umfassende Bil-
dung. Die Schule ermöglicht die Inanspruchnahme von Räu-
men und anderen Einrichtungen im Rahmen der vom Schulträ-
ger zur Verfügung gestellten Mittel und entsprechend den Be-
schlüssen der Schulkonferenz. Dieses Recht kann von der 
Schulleitung eingeschränkt werden, soweit die Sicherung des 
Bildungs- und Erziehungsauftrags der Schule dieses un-
abdingbar erfordert. 

Abschnitt 2 
Aufnahme in die Schule 

§ 50 
Grundsätze 

(1) Über die Aufnahme in die Schule entscheidet die Schullei-
terin oder der Schulleiter unter Beachtung der Vorgaben des 
Schulträgers und der Schulbehörden. Innerhalb dieser Vorga-
ben können Gastschülerinnen oder Gastschüler aufgenommen 
werden. Ihr Schulverhältnis kann zeitlich befristet gelten. Die 
Aufnahme erfolgt in der Regel zu Beginn des Schuljahres. 

(2) Über die Aufnahme oder die Zuweisung einer Schülerin 
oder eines Schülers mit sonderpädagogischem Förderbedarf in 
den gemeinsamen Unterricht gemäß § 29 Abs. 2 und 3 oder in 
eine Förderschule oder Förderklasse entscheidet nach Antrag 
oder Anhörung der Eltern und möglichst der betroffenen Schü-
lerin oder des betroffenen Schülers das staatliche Schulamt auf 
der Grundlage der Bildungsempfehlung des Förderausschus-
ses. 

(3) Die Aufnahme in eine Schule kann abgelehnt werden, wenn 
ihre Aufnahmekapazität erschöpft oder die Zahl der Anmel-
dungen niedriger ist als für den geordneten Schulbetrieb not-
wendig. Die Aufnahmekapazität ist so zu bemessen, dass nach 
Ausschöpfung der verfügbaren personellen, räumlichen, säch-
lichen und fachspezifischen Ausstattung die Unterrichts- und 
Erziehungsarbeit gesichert ist. 

(4) Das staatliche Schulamt kann eine Schülerin oder einen
Schüler einer bestimmten Schule im Einvernehmen mit dem 
Schulträger zuweisen. Dies gilt insbesondere, wenn der bean-
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tragten Aufnahme im Rahmen der Schulpflicht in eine von den 
Eltern gewünschte Schule nicht stattgegeben werden kann. Ist 
die Aufnahmekapazität an Schulen der gewählten Schulform 
erschöpft, kann auch eine Schule einer anderen Schulform mit 
dem gewünschten Bildungsgang zugewiesen werden. 

§ 51 
Aufnahme in die Grundschule 

(1) Die Schulleiterin oder der Schulleiter entscheidet über die
Aufnahme in die Schule. Dabei berücksichtigt sie oder er die 
Ergebnisse der schulärztlichen Untersuchung gemäß § 37 
Abs. 1. Bei einer Zurückstellung vom Schulbesuch soll eine 
anderweitige Förderung, insbesondere durch den Besuch einer 
Kindertagesstätte, gewährleistet sein. 

(2) Schulpflichtige Kinder können auf Antrag der Eltern nach 
Beratung durch die Schule aufgrund der Entscheidung der 
Schulleiterin oder des Schulleiters für ein Schuljahr zurückge-
stellt werden, wenn eine anderweitige Förderung gemäß Ab-
satz 1 Satz 3 gewährleistet ist. Die Beratung soll neben pädago-
gischen insbesondere auch schulärztliche und schulpsychologi-
sche Aspekte umfassen. Der Antrag ist nur einmal zulässig. Die 
Pflicht zur schulärztlichen Untersuchung gemäß § 37 Abs. 1 
bleibt unberührt. 

(3) Kann ein Kind den Anforderungen des Schulbesuchs in der 
ersten Jahrgangsstufe der Grundschule nach einer in der Regel 
dreimonatigen Schulbesuchszeit noch nicht entsprechen, kann 
es in besonders begründeten Fällen auf Grund der Entschei-
dung der Schulleiterin oder des Schulleiters für ein Jahr zu-
rückgestellt werden. Die Eltern sind vor der Entscheidung zu 
hören. Eine Förderung gemäß Absatz 1 Satz 3 soll gewährleis-
tet sein. Die Zurückstellung ist nur einmal möglich. 

(4) Die Zeit der Zurückstellung kann vom staatlichen Schulamt 
auf Antrag der Eltern auf die Dauer der Schulpflicht angerech-
net werden. 

§ 52 
Gutachten der Grundschule 

Vor der Erarbeitung der Grundschulgutachten werden die El-
tern über die Abschlüsse und Berechtigungen der Bildungsgän-
ge der weiterführenden allgemein bildenden Schulen beraten. 
Die Grundschule erstellt nach Ausgabe der Halbjahreszeug-
nisse der Jahrgangsstufe 6 ein Gutachten, das Angaben über 
Fähigkeiten, Leistungen und Neigungen und die allgemeine 
Entwicklung des Kindes in der Grundschule sowie eine Emp-
fehlung für einen Bildungsgang in der Sekundarstufe I enthält. 

§ 53 
Aufnahme in eine weiterführende 

allgemein bildende Schule 

(1) Für die Aufnahme in eine weiterführende allgemein bilden-
de Schule sind neben dem Wunsch der Eltern die Fähigkeiten, 
Leistungen und Neigungen (Eignung) der Schülerin oder des 

Schülers maßgebend. Die Eltern wählen durch einen Erst-
wunsch und einen Zweitwunsch je eine Schule, an der ihr Kind 
den gewünschten Bildungsgang belegen soll. 

(2) Die Eltern sind durch die Lehrkräfte der weiterführenden 
allgemein bildenden Schule über das Auswahlverfahren bei 
Übernachfrage, die Abschlüsse und Berechtigungen der Bil-
dungsgänge der Sekundarstufe I und die sich daraus jeweils er-
gebenden Möglichkeiten der Fortsetzung der Ausbildung in der 
Sekundarstufe II sowie über die jeweiligen Bildungsziele des 
gewählten Bildungsgangs zu beraten. Dabei ist insbesondere 
auf die Bedeutung der Fremdsprachenfolge einzugehen. 

(3) Der Besuch eines Bildungsgangs setzt die dafür erforderli-
che Eignung voraus.Übersteigt die Zahl der Anmeldungen für 
eine Schule die Aufnahmekapazität, wird ein Auswahlverfah-
ren durchgeführt. Die Auswahl erfolgt nach 

1. besonderen Härtefällen gemäß Absatz 4, 

2. dem Vorrang der Eignung gemäß Absatz 5 und 

3. dem Vorliegen besonderer Gründe. 

Das Vorliegen eines besonderen Grundes rechtfertigt den Vor-
rang einer Schülerin oder eines Schülers bei gleicher Eignung 
für den Bildungsgang in der gewählten Schule. 

(4) Im Umfang von bis zu 10 vom Hundert der Gesamtplätze 
sind Schülerinnen und Schüler vorrangig zu berücksichtigen, 
wenn Umstände vorliegen, die den Besuch einer anderen als 
der gewünschten Schule unzumutbar erscheinen lassen. Dieses 
trifft insbesondere zu, wenn 

1. aufgrund einer Behinderung lediglich eine bestimmte 
Schule erreichbar ist oder notwendige bauliche Ausstattun-
gen oder räumliche Voraussetzungen nur an der gewählten 
Schule vorhanden sind, 

2. durch besondere familiäre oder soziale Situationen Belas-
tungen entstehen, die das üblicherweise Vorkommende bei 
weitem überschreiten oder 

3. aufgrund der Verkehrsverhältnisse eine ansonsten in Be-
tracht kommende Schule nur unter unzumutbaren Schwie-
rigkeiten erreicht werden kann. 

(5) Die Schülerin oder der Schüler ist für den gewählten Bil-
dungsgang geeignet, wenn die bisherige Lernentwicklung und 
Lernbereitschaft, der erreichte Leistungsstand und die Neigun-
gen eine erfolgreiche Teilnahme am Unterricht des jeweiligen 
Bildungsgangs erwarten lassen. Der Vorrang der Eignung ist 
durch Auswertung des Grundschulgutachtens zu ermitteln. Er-
gänzend können das Halbjahreszeugnis der Jahrgangsstufe 6 
und das Ergebnis eines Aufnahmetests hinzugezogen werden. 
Ferner können mit den Eltern und den Schülerinnen oder Schü-
lern Gespräche geführt werden. Auf Wunsch der Eltern sind 
diese Gespräche zu führen. 

(6) Bei Übernachfrage kann das staatliche Schulamt Aus-
gleichskonferenzen mit den Schulen der betroffenen Schulfor-
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men durchführen. Auf Vorschlag des staatlichen Schulamtes 
werden wohnungsnahe Plätze unter Berücksichtigung der Eig-
nung entsprechend dem Wunsch der Eltern vergeben. Liegt 
kein Elternwunsch vor, erfolgt eine Zuweisung gemäß § 50 
Abs. 4. 

(7) Für die Aufnahme an Schulen mit besonderer Prägung ge-
mäß § 8 Abs. 4 können mit Genehmigung des für Schule zu-
ständigen Ministeriums weitere, auf die Besonderheit der 
Schule bezogene Kriterien zur Bestimmung des Vorrangs der 
Eignung hinzugezogen werden. Die Absätze 3 bis 5 sind ent-
sprechend anzuwenden. 

§ 54 
Aufnahme in ein Oberstufenzentrum oder 

in eine Einrichtung des Zweiten Bildungsweges 

(1) Für die Aufnahme in Bildungsgänge gemäß § 15 Abs. 3 
Satz 1 Nr. 3 Buchstabe d, f und g oder § 15 Abs. 3 Satz 1 Nr. 6 
in einem Oberstufenzentrum oder in eine Einrichtung des 
Zweiten Bildungsweges ist neben dem Wunsch der Eltern oder 
der volljährigen Schülerinnen oder Schüler die Eignung der 
Schülerin oder des Schülers maßgebend. Übersteigt die Zahl 
der Anmeldungen für einen Bildungsgang nach Satz 1 die Auf-
nahmekapazität, wird ein Auswahlverfahren durchgeführt. 

(2) Bei der Auswahl der Bewerberinnen und Bewerber werden 
zunächst diejenigen bis zur Höhe von 10 vom Hundert der vor-
handenen Plätze berücksichtigt, für die die Ablehnung eine be-
sondere Härte darstellen würde. Die verbleibenden Plätze wer-
den nach Eignung vergeben. Bei gleicher Eignung werden die 
Plätze an diejenigen vergeben, die in einem früheren Schuljahr 
wegen fehlender Plätze nicht aufgenommen werden konnten. 
Für die Rangfolge entscheidet die Dauer der Wartezeit. 

(3) Der Vorrang der Eignung wird unter Berücksichtigung der 
Durchschnittsnote des Zeugnisses ermittelt, mit dem die Auf-
nahmevoraussetzungen nachgewiesen werden. Für den Nach-
weis einer anerkannten Berufsausbildung, einer mindestens 
zweijährigen förderlichen Berufstätigkeit oder eines einschlä-
gigen Praktikums kann ein Bonus bis zu 0,5 vorgesehen wer-
den. 

§ 55 
Schulwechsel 

(1) Wechselt eine Schülerin oder ein Schüler die Schule, erfolgt 
die Aufnahme an der neuen Schule entsprechend dem bisheri-
gen Bildungsgang und dem Zeugnis. Ein Schulformwechsel in 
der Sekundarstufe I ist in der Regel bis zum Beginn der Jahr-
gangsstufe 9 und nur auf Antrag der Eltern im Rahmen vorhan-
dener Kapazitäten möglich. Ist der Schulwechsel mit dem 
Wechsel von einer oder in eine Schule mit besonderer Prägung 
verbunden, sollen notwendige und geeignete Hilfen gewähr-
leistet werden. Bei der Aufnahme von Schülerinnen und Schü-
lern aus dem Ausland gilt dies insbesondere im sprachlichen 
Bereich. Beim Schulwechsel von Schülerinnen und Schülern 
mit sonderpädagogischem Förderbedarf ist § 50 Abs. 2 
entsprechend anzuwenden. 

(2) Bei der Aufnahme einer Schülerin oder eines Schülers aus 
einem anderen Bundesland ist von der Jahrgangseinstufung 
und Kurseinstufung oder einem entsprechenden Bildungsgang 
in dem anderen Land auszugehen. Nach Möglichkeit gilt dies 
entsprechend für die Aufnahme von Schülerinnen und Schü-
lern, die aus dem Ausland kommen. § 53 bleibt unberührt. 

§ 56 
Nähere Ausgestaltung der Aufnahme 
in eine Schule und des Schulwechsels 

Das für Schule zuständige Mitglied der Landesregierung wird 
ermächtigt, das Nähere für die Aufnahme in die Grundschule, 
eine weiterführende allgemein bildende Schule, in ein Ober-
stufenzentrum oder in eine Einrichtung des Zweiten Bil-
dungsweges und den Schulwechsel durch Rechtsverordnung zu 
regeln, insbesondere 

1. das Verfahren der Eignungsfeststellung gemäß § 53 Abs. 5, 

2. das Verfahren der Zuweisung gemäß § 50 Abs. 4, 

3. das Verfahren der Aufnahme in die gymnasiale Oberstufe, 

4. die Aufnahmevoraussetzungen und das Auswahlverfahren 
in Bildungsgänge gemäß § 15 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 Buch-
stabe d, f und g oder § 15 Abs. 3 Satz 1 Nr. 6 und des Zwei-
ten Bildungsweges. 

Die Rechtsverordnung zur näheren Ausgestaltung der Auf-
nahme in die Grundschule wird im Einvernehmen mit dem für 
Gesundheit zuständigen Mitglied der Landesregierung erlas-
sen. Wer in einer Schule eines Verbundsystems gemäß § 103 
Abs. 4 die Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Ober-
stufe erworben hat, kann seine Ausbildung in der gemeinsamen 
gymnasialen Oberstufe fortsetzen. Für Bildungsgänge gemäß 
§ 15 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 Buchstabe d, f und g oder § 15 Abs. 3 
Satz 1 Nr. 6 kann die Aufnahme von dem Ergebnis einer Unter-
suchung der körperlichen Eignung für den Beruf und dem 
Bestehen einer Probezeit abhängig gemacht werden. 

Abschnitt 3 
Leistungsbewertung, Versetzung und Abschlüsse 

§ 57 
Grundsätze der Leistungsbewertung 

(1) Die Leistungen der Schülerinnen und Schüler werden durch 
Noten, Punkte oder schriftliche Informationen zur Lernent-
wicklung bewertet, soweit sie für die Erteilung von Zeugnissen 
oder entsprechenden Leistungsnachweisen erheblich sind. In 
den Jahrgangsstufen 1 und 2 sowie in allen Jahrgangsstufen der 
Förderschule für geistig Behinderte treten schriftliche Informa-
tionen zur Lernentwicklung an die Stelle der Noten. Davon ab-
weichend können in der Jahrgangsstufe 2 der Grundschule auf 
Beschluss der Mehrheit der Mitglieder der Klassenkonferenz 
und der Elternversammlung Noten an die Stelle der schrift-
lichen Informationen zur Lernentwicklung treten. In den Jahr-
gangsstufen 3 und 4 können auf Beschluss der Mehrheit der 
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Mitglieder der Klassenkonferenz und der Elternversammlung 
schriftliche Informationen zur Lernentwicklung an die Stelle 
der Noten treten. Die Leistungsbewertung kann in den Schulen 
der Primarstufe, der Sekundarstufe I und den entsprechenden 
Förderschulen durch schriftliche Aussagen ergänzt werden. 

(2) Die Leistungsbewertung bezieht sich auf die im Unterricht 
vermittelten Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten. Dabei 
werden der Leistungsstand der Lerngruppe und die Lernent-
wicklung der Schülerin oder des Schülers berücksichtigt. 
Grundlage der Leistungsbewertung sind alle im Zusammen-
hang mit dem Unterricht erbrachten Leistungen, insbesondere 
schriftliche Arbeiten, mündliche Beiträge und praktische Leis-
tungen. Die Leistungen bei der Mitarbeit im Unterricht sind für 
die Beurteilung ebenso zu berücksichtigen wie die übrigen 
Leistungen. 

(3) Bei der Bewertung der Leistungen werden folgende Noten-
stufen zugrunde gelegt: 

1. sehr gut (1) 
Die Note „sehr gut“ soll erteilt werden, wenn die Leistung 
den Anforderungen in besonderem Maße entspricht. 

2. gut (2) 
Die Note „gut“ soll erteilt werden, wenn die Leistung den 
Anforderungen voll entspricht. 

3. befriedigend (3) 
Die Note „befriedigend“ soll erteilt werden, wenn die Leis-
tung im Allgemeinen den Anforderungen entspricht. 

4. ausreichend (4) 
Die Note „ausreichend“ soll erteilt werden, wenn die Leis-
tung zwar Mängel aufweist, aber im Ganzen den Anforde-
rungen noch entspricht. 

5. mangelhaft (5) 
Die Note „mangelhaft“ soll erteilt werden, wenn die Leis-
tung den Anforderungen nicht entspricht, jedoch erkennen 
lässt, dass die notwendigen Grundkenntnisse vorhanden 
sind und die Mängel in absehbarer Zeit behoben werden 
können. 

6. ungenügend (6) 
Die Note „ungenügend“ soll erteilt werden, wenn die Leis-
tung den Anforderungen nicht entspricht und selbst die 
Grundkenntnisse so lückenhaft sind, dass die Mängel in ab-
sehbarer Zeit nicht behoben werden können. 

(4) Das für Schule zuständige Mitglied der Landesregierung 
wird ermächtigt, das Nähere zu den Kriterien und zum Verfah-
ren der Leistungsfeststellung und Leistungsbewertung in Form 
von Noten, Punkten oder schriftlichen Aussagen zur Leistungs-
bewertung durch Rechtsverordnung zu regeln. 

§ 58 
Zeugnisse 

(1) Schülerinnen und Schüler erhalten am Ende des Schuljah-

res und am Ende des Schulhalbjahres oder des entsprechenden 
Ausbildungsabschnittes ein Zeugnis über die erbrachten Leis-
tungen oder eine entsprechende Bescheinigung über die Schul-
laufbahn. Sie haben Anspruch auf 

1. ein Abschlusszeugnis, wenn außer im Bildungsgang der 
Grundschule ein Bildungsgang erfolgreich abgeschlossen 
oder eine Abschlussprüfung bestanden wurde oder am En-
de der Jahrgangsstufe 10 ein schulischer Abschluss erreicht 
wurde und der Bildungsgang verlassen wird, 

2. ein Abgangszeugnis, wenn ein Bildungsgang nach Erfül-
lung der Schulpflicht verlassen wird, ohne dass ein Ab-
schlusszeugnis ausgegeben wurde oder 

3. ein Überweisungszeugnis, wenn innerhalb einer Schulstufe 
die Schule gewechselt wird; auf Überweisungszeugnissen 
sind erworbene Abschlüsse und Berechtigungen zu ver-
merken. 

(2) In den Schulen der Primarstufe, der Sekundarstufe I und
den entsprechenden Förderschulen wird das Arbeits- und Sozi-
alverhalten der Schülerin oder des Schülers durch Noten, 
Punkte oder schriftliche Informationen bewertet. 

(3) Das für Schule zuständige Mitglied der Landesregierung 
wird ermächtigt, das Nähere zur Zeugniserteilung und zur 
Form der Bewertung des Arbeits- und Sozialverhaltens durch 
Rechtsverordnung zu regeln. Dabei kann vorgesehen werden, 
dass ein Zeugnis oder eine entsprechende Bescheinigung nur 
am Ende eines Schuljahres ausgegeben wird sowie die Bewer-
tung des Arbeits- und Sozialverhaltens im Zeugnis oder ge-
trennt vom Zeugnis erfolgt oder in bestimmten Jahrgangsstufen 
entfällt. 

§ 59 
Aufrücken, Versetzen, Wiederholen, 
Zurücktreten und Kurseinstufung 

(1) Versetzen und Nichtversetzen, Wiederholen, Zurücktreten 
und Überspringen sowie die Kurseinstufung sind pädagogisch 
zu begründende Entscheidungen. Diese Maßnahmen sollen die 
Lernentwicklung einer Schülerin oder eines Schülers im Zu-
sammenhang mit den Leistungsanforderungen und Zielstellun-
gen der Jahrgangsstufen eines Bildungsgangs sichern. 

(2) Eine Schülerin oder ein Schüler wird in die nächsthöhere
Jahrgangsstufe versetzt, wenn eine erfolgreiche Teilnahme am 
Unterricht dieser Jahrgangsstufe zu erwarten ist (Versetzung). 
Ist mit der Versetzung der Erwerb eines Abschlusses oder einer 
Berechtigung verbunden, sind die Regelungen zum Erwerb des 
Abschlusses oder der Berechtigung auch für die Versetzung 
verbindlich. 

(3) Bei Nichtversetzung hat die Schülerin oder der Schüler die-
selbe Jahrgangsstufe zu wiederholen. Schülerinnen und Schü-
ler, die die Jahrgangsstufe 7 des Gymnasiums besuchen, kön-
nen am Ende des Schuljahres in eine Schule mit geeignetem 
Bildungsgang versetzt werden, wenn die bisherige Lernent-
wicklung und Lernbereitschaft, der erreichte Leistungsstand 
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und die Neigungen eine erfolgreiche Teilnahme am Unterricht 
des Bildungsgangs nicht erwarten lassen (Querversetzung). Bei 
zweimaliger Nichtversetzung in derselben Jahrgangsstufe oder 
in zwei aufeinander folgenden Jahrgangsstufen des Gymnasi-
ums oder der Realschule hat die Schülerin oder der Schüler die 
Schule zu verlassen. Eine Aufnahme in eine andere Schule der 
gleichen Schulform ist in diesem Fall nicht zulässig. In begrün-
deten Fällen kann das staatliche Schulamt Ausnahmen zulas-
sen. 

(4) In den Jahrgangsstufen 1 und 2 der Grundschule sowie in 
den Bildungsgängen der Allgemeinen Förderschule und der 
Berufsschule rücken Schülerinnen und Schüler jeweils mit Be-
ginn eines Schuljahres in die nächsthöhere Jahrgangsstufe auf. 
Aufgerückt wird auch im Bildungsgang zum Erwerb von Be-
rufsabschlüssen nach dem Berufsbildungsgesetz oder der 
Handwerksordnung in schulischer Form, wenn die fachprakti-
sche Ausbildung in Ausbildungsstätten stattfindet, die durch 
die zuständigen Stellen nach dem Berufsbildungsgesetz oder 
der Handwerksordnung anerkannt wurden. In den Jahrgangs-
stufen 3 und 4 der Grundschule kann auf Beschluss der Mehr-
heit der Mitglieder der Klassenkonferenz und der Elternver-
sammlung jeweils mit Beginn eines Schuljahres das Aufrücken 
in die nächsthöhere Jahrgangsstufe an die Stelle der Versetzung 
treten. In Ausnahmefällen kann anlässlich des Aufrückens für 
diejenigen, die wegen eines längeren Unterrichtsversäumnisses 
oder aus anderen Gründen nicht hinreichend gefördert werden 
konnten, eine Wiederholung der bisherigen Jahrgangsstufe an-
geordnet werden. Die Schule kann auch die Wiederholung ei-
ner Jahrgangsstufe empfehlen. In der Förderschule für geistig 
Behinderte rücken die Schülerinnen und Schüler in die nächst-
höhere bildungsspezifische Lernstufe auf. In den übrigen Fäl-
len erfolgen Versetzungsentscheidungen. 

(5) Eine Schülerin oder ein Schüler kann, sofern durch Rechts-
verordnung nichts anderes bestimmt ist, auf Antrag der Eltern 
die vorhergegangene Jahrgangsstufe einmal freiwillig wieder-
holen oder spätestens im Anschluss an die Aushändigung des 
Halbjahreszeugnisses in die vorhergegangene Jahrgangsstufe 
zurücktreten, wenn eine erfolgreiche Mitarbeit nicht mehr ge-
währleistet ist. Dem Antrag auf Wiederholung soll insbesonde-
re stattgegeben werden, wenn durch die Wiederholung ein bis-
her nicht erreichter Abschluss eines Bildungsgangs erworben 
werden kann, die Höchstverweildauer nicht überschritten wird 
und die personellen und schulorganisatorischen Voraussetzun-
gen erfüllt werden können. 

(6) Eine Schülerin oder ein Schüler kann auf Antrag der Eltern 
eine Jahrgangsstufe überspringen und vorversetzt werden, 
wenn die bisherigen Leistungen eine erfolgreiche Mitarbeit in 
der höheren Jahrgangsstufe erwarten lassen. 

(7) Wird der Unterricht in Kursen oder Klassen auf verschiede-
nen Anspruchsebenen erteilt, kann für die folgende Jahrgangs-
stufe die Empfehlung einer Einstufung in einen Kurs oder eine 
Klasse mit geringeren oder höheren Leistungsanforderungen 
ausgesprochen werden. Widersprechen die Eltern einer vorge-
sehenen Ersteinstufung bei Fachleistungsdifferenzierung, ist 
zunächst ihr Wunsch maßgebend. Vor Abschluss des Schuljah-
res der Jahrgangsstufe 7 oder des jeweiligen Schulhalbjahres 
der Jahrgangsstufen 8 oder 9 entscheidet die Klassenkonferenz 

über den weiteren Verbleib. Ist ein erfolgreicher Abschluss der 
Sekundarstufe I im gewählten Bildungsgang gefährdet, kann ab 
Ende der Jahrgangsstufe 8 eine Einstufung angeordnet werden. 

(8) Über das Versetzen, das Nichtversetzen, die Anordnung ei-
ner Wiederholung oder Kurseinstufung, einen Antrag gemäß 
den Absätzen 5 oder 6 sowie die Empfehlung für eine Wieder-
holung oder Kurseinstufung entscheidet die Klassenkonferenz. 

(9) Das für Schule zuständige Mitglied der Landesregierung 
wird ermächtigt, das Nähere zum Aufrücken, zum Versetzen, 
zum Rücktritt, zum Wiederholen und zur Kurseinstufung durch 
Rechtsverordnung zu regeln. Dabei können Ausgleichsregelun-
gen für Minderleistungen und eine Höchstverweildauer für ei-
nen Bildungsgang vorgesehen werden. 

§ 60 
Prüfungen 

(1) Soweit in diesem Gesetz oder aufgrund dieses Gesetzes 
Prüfungen vorgesehen sind, dienen sie der Feststellung des 
Leistungsstandes der Schülerin oder des Schülers; dabei kön-
nen auch im Unterricht erbrachte Leistungen berücksichtigt 
werden. Die Grundlage für die Prüfungsanforderungen bilden 
die Rahmenlehrpläne. 

(2) Prüfungen werden von Prüfungsausschüssen abgenommen. 
Mitglieder sind in der Regel die Schulleiterin oder der Schul-
leiter sowie an der Schule unterrichtende Lehrkräfte. Der Prü-
fungsausschuss entscheidet mit Mehrheit über das Prüfungser-
gebnis; bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des den Vorsitz 
führenden Mitgliedes den Ausschlag. Eine nicht bestandene 
Prüfung kann einmal, in besonders begründeten Fällen zwei-
mal wiederholt werden. Die Wiederholung einer bestandenen 
Prüfung ist nicht zulässig. 

(3) Zum nachträglichen Erwerb schulischer Abschlüsse ist die 
Ablegung entsprechender Nichtschülerprüfungen zu ermög-
lichen. 

(4) Das für Schule zuständige Mitglied der Landesregierung 
wird ermächtigt, das Nähere zur Ausgestaltung der Prüfungen 
durch Rechtsverordnung zu regeln, insbesondere 

1. Zweck der Prüfung, Prüfungsgebiete und Prüfungsanforde-
rungen, 

2. Zusammensetzung und Bestellung der Prüfungsausschüsse, 

3. Zulassungsvoraussetzungen, Anrechnung von bereits im 
Unterricht erbrachten Leistungen und Bewertung einzelner 
Prüfungsteile sowie des Prüfungsergebnisses, 

4. das weitere Prüfungsverfahren, 

5. Folgen einer Leistungsverweigerung und des Nichtbeste-
hens der Prüfung, 

6. Verfahren zur Prüfung eines Anspruches auf Überprüfung 
eines Prüfungsergebnisses, 
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